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§ • I .

a) W e g e n  des Sterbjahres Herzogs U tilo  herrscht unter den Kriti

kern heutiges Tages noch eine chronologische U n ein igk e it, welcher 

Ursache wegen sie sich auch in zw o H au p t-P arteyen  theilen.

b) H err von Ekard *) und M ederer **) versichern u n s , H erzog Utilo 

sey im Jahre 747 gestorben, und berufen sich hierinnfalls auf 

einige freysingische U rk u n d en ; wo hingegen Pagi ***), Hansitz ****), 

Herr v. Falkenstein f ) , der gelehrte Herausgeber des Konziliums 

von Aschheim f f )  und Zierngrebl f f f )  aus anderen freysingischen 

Urkunden beweisen w ollen , H erzog Utilo sey um ein Jahr später, 

das ist, erst im Jahre 7 4 8  gestorben f f  f f ) .

c) Meine

*) Tom. I. comment. Rer. franc. p. 497*

In seinen Bey tragen zur Geschichte von  Baiern. IV. St. p. s5o.

In critica historic. chronolog. in anual. C. Baronii ad annura Christi 748»

♦♦♦*) Tom . I. germ. sacr. p. i 55.

f )  Geschichte von Baiern. P. II. p. 5o. ^

•J-f) In den Abhandlungen der kurbaier. Akademie der Wissenschaften I. B d # p. 

f f f )  Neue hisiorische Abhandi. der baierischeii Akademie der Wissenschaften. I. Bd. 

p. 194—  199,

t t t t )  Von jenen baierischen Geschichtschreibern, w elche das Sterbjahr des Herzogs 

Utilo auf das Jahr 765 ansetzen, w ie  Arnpek in chron. Üb. ü .  cap. 5o. A ven

tin in Annal. boic. lib. III. cap. 9. pag. 2(i5. , Velser p. i 5 j. und der Verfasser 

der mondseeischen Chronik pag. 7. ist hier die Rede gar nicht; denn alle diese 

Geschichtschreiber haben sicher die Scheibe verfelilt. D er gelehrte Meichel- 

bcok scheinet auch die M eynung eben erwähnter Geschichtschreiber zu begiin- 

s i^ e n ,  scheinet folglich eben so w en ig  die W ah rheit,  als die vo rigen , eria-

then zu haben.X

0
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c) Meine Absicht ist hier ganz, und gar nicht, mich in diesen gelehr
ten Streit einzumischen, oder mich wohl gar zum Schiedsrichter

*

desselben eigenmächtig aufzuwerfen ; doch wird mir erlaubt seyn, 
auch meine Meynung , sowohl über den Gegenstand dieses Streites 
selbst , als Uber die Gründlichkeit der von den streitenden Par-• • 
teyen bisher geführten Beweise, offenherzig sagen zu dürfen.

5- 2 .

a) W enn ich die C riin d e, welche die P a rte y , die das Sterbjahr des 
Herzogs Utilo auf das Jahr 743 ansetzet, gegen die andere Par
tey, welche erwähnten Herzog im Jalne 747 sterben lafst, bey- 
bringe, gegen einander vergleiche und abwäge : so scheinet mir, 

die erstere vor der letztem die Oberhand zu gewinnen.
9
b) Betrachte ich aber die Gründe, sowohl einer, als der anderen 

Partey, etwas genauer, und prüfe ich sie etwas scharfer: so kann
ich mich für keine dieser streitenden Parteven erklären, indem

0 » »

mir der Inhalt ihrer Beweise, oder vielmehr die Art derselben, 
nichts anders zu seyn scheint, als ein Circulus vitiosus , oder 

Petitio Principii, wie man in den Schulen zu sagen pfleget.

a) Ich verehre alle die grofsen Männer und Kritiker, eirten Hn. von 
Ekard , P a g i , Hansitz etc. und spreche ihre Namen nur mit Ehr
furcht aus; allein im historischen Fache, wo weder der Ruhm der 
Gelehrsamkeit, noch die Mehrheit der Stimmen , sondern einzig ein 

überzeugender Beweis gilt, ist jedem , und folglich auch m ir, er
laubt, meine Meynung frey herauszusagen, und etwas zu verneinen, 

was hundert andere bejahet haben.

§• 4*
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§• 4 *

Diesem Grundsätze zufolge, behaupte ich mit Herrn Kanonikus 

Resch *). Herzog Utilo sey weder im Jahre 74 7 , noch 748 , sondern 
im Jahre 749 verstorben.

5 - 5.
a) Diesen chronologischen Satz gründlich zu beweisen , und mich von 

jeder Gattung eines circuli vitiosi so w e it , als möglich , zu entfer
nen: mu£s ich einige auf das Sterbjalir des Herzogs Utilo sich 

beziehende Grund - Wahrheiten voraussetzen, und diese sind 

folgende z

A ) Herzog Utilo lehte noch den i2ten Hornung, da er eben im 
i2ten Jahre regierte **)„

4 m f  %

B ) Herzog Utilo überlebte das Jahr 74g nicht ***).

C ) Herzog Utilo starb im Monate Jänner, und zwar den 1 Steil 

desselben Monats % ***).
b) Diese

\

**5 Diefs beweiset eine freysingische Urkunde bey Meicbelbeclc, Histor. frising. Tom.Tl
• • 

p. 4 9 . ,  in  w elch er der i2 te  H o rn u n g  nebst dem i2 ten  RegioruHgsjahre Herzogs 

U tilo  vorköm m t.

***) Diesen Qdonatstag geben die Nekrologien vo n  St. Emmeram M. boic. Vol. 14. 

p. 563. vo n  Crems - Münster und Mondsee Akad. Abliandl. i r .  Band. p. ¿fi. 

nota a. Chron. lunae lac. p . 7. und das vveiheustephische cod. membr. M. S. aru 

Herr vo n  Falkenstein T o m , I. p. 5o. hat sich demnach sicher verirrt» dafs er 

den Monat September, als den Sterbmonat des U tilo ,  angegeben hat.
9

**♦*) Für die W ahrheit dieses Satzes stellet der Annalist von M etz, der ausdrücklich 

schreibet: Anno dominicae incaruationis D C C X L I X  grippo videns, quod saxo- 

ntim armis minime defendi posset, in Bajoariam co n fu g it ,  quorum dux eo  

t e m p o r e  defetnetns f i t e m , cui Tassilo filius ejtts successerat. Bouquet script, 

rer. franc. Toni. II. p. 689.

u

v
\

\



b) Diese drey historischen Grundwahrheiten vorausgesetzt , fällt es mir 
nicht schwer, meinen Satz gründlich und überzeugend zu beweisen.

e

§. 6.

W enn Herzog Utilo den i2ten Hornung seines zwölften Regie- 
rungsjahres noch gelebt hat (Grundwahrheit A ) :  so kann er unmög

lich im Jahre 747 gestorben seyn ; denn unmöglich kann Herzog 
Utilo den i8ten des Monats Jänner gestorben ( Grundwahrheit C ) und 
doch den i2ten Hornung des nämlichen Jahres im Leben gewesen 
seyn, folglich, wenn die Hypothese, dafs Utilo im Jahre 747 gestor
ben sey , wahr seyn sollte , so mufs man auch zugeben , dafs der 
I2te Hornung des i2ten Regierungsjahres des Utilo mit dem Jahre
746 übereinstimme. Nun aber so etwas kann mit Wahrschein

lichkeit nicht behauptet werden , weil sonst auch gefolgert werden 
rhufs, Herzog U tilo habe im Jahre 735 zu regieren angefangen, wel
che Folgerung aber offenbar der Geschichte entgegenstehet , aus wel

cher wir wissen , dafs Utilos Vorfahrer, Hugobert, im Jahre 736 *) 
noch-im Leben und regierender Herr in Baiern war. Stimmt aber 
das erste Regierungsjahr des Utilo nicht mit dem Jahre 735, und 

das i2te nicht mit dem Jahre 746 überein, so kann auch Herzog 

Ulilo im Jahre 747 nicht verstorben seyn.

a) Herzog Utilo lebte also im Jahre 747 n o c h ; ja , Utilo lebte 

nicht nur allein im Jahre 747 , sondern auch im Jahre 74S 
noch; folglich starb Herzog Utilo auch nicht im Jahre 748. 

  Den

*) Sieh Rcsch annal. sabion. sacc. 8. p. 5 gg. und Zierngiebl Ale ad. Abhandl. I. Bd. 

p. 1 7 1 . ,  welcher auch gegen erwähnten Kanonikus Resch mit Recht behauptet, 

Herzog llugohert habe im Jahre 7J9 nicht mehr geiebt.



Den Eeweis dieses Satzes entnehme ich theils aus der kurz vor

her angezogenen ( § .  5.) *), theils aus einer ändern freysingisclien 

Urkunde **), aus welchen beyden Urkunden ich folgenden Schlufs 
ziehe.

• V

b) W enn Herzog Utilo im Jahre 743 verstorben ist, so mufs sich 
diefs den lgten Jänner (Grundwahrheit C )  ereignet haben, und 
dann mufs der i2te Hornung des i2ten Regierungsjahres des Utilo 

auf das Jahr 747 angesetzt werden; woraus ferners folget, dafs 
das 8te Regierungsjahr ***) eben dieses Herzoges auf das Jahr 743 
eintreffe; so eine Rechnung aber streitet abermal offenbar wider 

die Geschichte.

W i r  wissen nämlich, dafs sich Herzog Utilo im Jahre 743 

mit den zween fränkischen Brüdern , Karlmann und Pippin , ent- 
zweyet, und von denselben harte Verfolgungen auszuhalten hatte, so 
zw ar, dafs Herzog Utilo lange Zeit  aufser seinem Lande sich auf hal
ten mufste, bis der Friede zwischen ihm und den erwähnten zween frän
kischen Brüdern hergestellt w ar, welches im Jahre 744 geschah.

c) Herzog Utilo war demnach im Jahre 743 ****) nicht in Baiern. 
Die in erwähnter freysingischen Urkunde enthaltene Schankung 
wurde vom Herzoge Utilo bestättiget *****) ; wie konnte aber Her
zog Utilo eine. Schankung bestättigen , welche in seiner Abwesen

heit geschah ?

Herzog Utilo mufs aller Wahrscheinlichkeit gemäfs, schon wie
der in seinem Lande gewesen seyn , als diese Schankung gemacht

U  2 wurde.
*) B ey  Meichelbeck Tom . I. p. ¿fi.

'  *•*) L .  c.

****) Wenigstens w a r  Herzog Utilo den 12. September, an welchem Tage die Schan-
» • 

kuri£ g e s c h a h ,  nicht in Baiern»D D  9

Utilone Duce ccniirmante, heifst es in  der Urkunde.



wurde. Aber die Zurückkehr dieses Heriogs in. sein Land geschah 
eben so wahrscheinlich nicht vor dem Frieden; dieser a b e r , wie 
schon gemeldet wurde , kam erst im Jahre 744 111 Stande, folglich 
fällt auch das 8te Regierungsjalir des Utilo nicht auf das Jahr 743, 
sondern auf das Jahr 7 4 4 ,  so wie der i2te Hornung des i2ten Regie
rungsjahres Herzogs Utilo (dieser Rechnung zufolge) auf das Jahr

748 > woraus endlich bewiesen ist, dafs Herzog Utilo im Jahre 748 

den 12. Hornung noch gelebt,, und folglich im Jahre 748 nicht gestor

ben ist»

d) Aus diesem eben Erwiesenen erhak der B ew eis , welchen ich mit 
Meichelbeck aus dem Schreiben des Pabstes Zacharias an den HL 

Bonifaz de anno 74 9 , den u M a y r ziehen konnte, dafs nämlich 
Herzog Utilo im Jahre 748 noch gelebt habe , einen ziemlichen 
Grad von Stärke, welchem die Antwort des Herrn Medexers *) 

im geringsten Nichts benehmen kann **}*

5- g.

a) Herzog Utilo überlebte das Jahr 749 nicht. ( Grundwahrheit B
I

Utilo starb aber auch weder im Jahre 74 7, noch 748 (§§. 6* 

u. 7 .)  folglich , was ich oben §. 4. behauptet h a b e , starb Herzog
 ̂ *

Utilo im Jahre 749, und zwar den 18. Jänner dieses Jahres*

b) Der Beweis dieser meiner Behauptung Ist unwiderlegbar*

Denn
■ S

+) In seinen Beytragen IV. St. p. 255 , -

W e r  v o n  allen d em , was ich von  dem Schicksale des Herzogs Utilo gesagt ha he* 

vollkommen überzeugt seyn w i l l , der lese die vortrefliche Abhandlung des 

Herrn Z iern gicb l, Neue akad. Abhandlung I. JLid, p. 184 und i 85.



Denn in einem der Jahre 7 4 7 ,  748, 749 *) ist Herzog Utilo 
unstreitig gestorben. Nun aber! Utilo starb weder im Jahre 74 7 , 

noch 743 : folglich starb er im Jahre 749.

. §• 9-
• • ^

2) Hier haben wir nun das ächte Sterbjahr des Herzogs U tilo , wel

ches auch der Annalist von Metz ( Grundwahrheit B  **) anzuge
ben scheint; denn wenn Utilo vor dem Jahre 749, das ist, ent
weder im Jahre 747 oder 748 gestorben wäre, so hatte dieser

%

Annalist, da er seine Erzählungen auf das Jahr 749 angesetzt hat, 
ohne Zweifel sich auch eines anderen Ausdrucks bedient, und an
statt “ eo  t e m p o r e ” , vielleicht “ a n n o  p r i o r i ” geschrieben.

b) Das Jahr 749 , als Sterbjahr des Herzogs Utilo angenommen, ist 

nicht nur allein den wenigsten Einwürfen ausgesetzt, sondern ist 
auch das schicklichste, die Annalisten, deren einige **) den Ein

fall des Grifo in Baiern auf das Jahr 748, andere ***) hingegen 
auf das Jahr 749 ansetzen, miteinander auszugleichen.

% * # •

c) Wenn man nämlich annimmt, Herzog Utilo sey im Jahre 749 (den
18. Jänner) gestorben; zugleich aber auch nicht vergifst, dafs 
das politische Jahr nicht mit dem 1. Jänner, wie das gemeine,

1 • •
oder kiicliliche J ah r,  sondern den 1. Marz *) angefangen h at,  so

. __ hat
X

* )  U.ifs Herzog Utilo vor dem Jahre 7.47 nicht gest'ovben'sey, w ird  doch Niemand 

fordern, dafs ichs beweisen solle. Da nun aber auch gewiis ist ,  dafs Herzog 

U tilo das Jahr 749 nicht überlebt hat ,  so ist mein Satz unfehlbar w a h r*  dafs 

nämlich Herzog Utilo in  einem der Jahre 7 4 7 ,  748 u. 7 gestorben ist.

**) Diese siud": der Verfasser dev AiinaT. brev. ratisbon. apud MjbiUon. Vet. analect. 

nov. Edit. p. 367. und dev Verfasser der annaJ. beniuian. ad annum 74$.
I

W i e  der metzische ad an* 749* und der fuldisclie Annalist ad cund. amu

Dieses beweiset das Dekret des Herzog? Tassilo bey Hund. Metrop. salisburg. 

Tom . I. milii p. 229. u Tra»nsa-c t t r i b u s  C a l e n d i s  M a r t i s ?  lieifst es 

in  diesem Dekret. Yid* item, ciiron. G ottw ic. Tom. I. p.* i 3c.



hat jeder dieser sich widersprechenden Annalisten in der Haupt

sache Recht. .
%

d) Der Einfall des Grifo geschah nämlich nach dem Tode des Her

zogs UtiJo; da aber Herzog Utilo den 18. Jänner des Jahres 74g 
gestorben ist, so ist allerdings zu vermuthen, Grifo sey etwa noch 
im Jänner , oder wenigstens im folgenden Monate , H ornung, in 

Baiern eingefallen, in welchem Monate (Hornung) aber das poli

tische Jahr ( 748 ) bis auf den 1. März des Jahres 749 noch 
gezählet worden ist *). •

0

e) Auf die Einwendung, die man mir machen k a n n , oder vielleicht 
•auch machen wird, dafs es nämlich gar nicht wahrscheinlich sey,

dafs sich so viele Begebenheiten, z. B. d e r  T o d e s f a l l  d e s  
H e r z o g s  U t i l o ;  d e r  E i n f a l l  d e s  G r i f o  in Baiern, und 
dann die Endigung dieses Krieges u. s. w. in Einem Jahre haben 
ereignen können , gebe ich zur Antwort: Es sey gleichfalls nicht 

wahrscheinlich, dafs Grifo so viele Macht gehabt habe , sich gegen 
die überwiegende Macht der Franken lange in Baiern halten zu kön

nen; dafs folglich meine Muthmafsung gar nicht unwahrschein

lich sey.

5- 10.
a) Aus dem aber, dafs Herzog Utilo im Jahre 749 gestorben ist, fol

get noch bey Weitem nicht , dafs dessen Sohn und Nachfolger, 

Herzog Tassilo , auch erst in diesem Jahre, 7 4 9 ,  zu regieren 
angefangen habe , oder was einerley ist, dafs die Urkundenschrei-

v ber
#

*) W en n  die gvofsen M änner, P a g i , Hansitz etc. in eben diesem Betracht, w ie  

ich eben gesagt habe, das Jahr 7 j3 genommen heben, so wiederrufe ich mein 

oben §. 2. über sie gesprochenes U n h e i l ,  und sage, sie haben die W ahr, 

heit geredet.
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ber die Regierungsjahre des Tassilo erst von diesem Jahre, 749, 

an gezahlet haben.

b) W ie  höchst wahrscheinlich in  vermuthen ist, so war Herzog T as
silo in dem isten Regierungsjalne seines Vaters (U tilo)  Mitregent

i < i
in Baiern. Das i2te Regierungsjahr des Utilo fällt auf das Jahr 

74S (wie aus dem bisher Erwiesenen erhellet) folglich war Herzog 
Tassilo in eben diesem Jahre (748) Mitregent in Baiern. W a r

m %

aber Herzog Tassilo im Jahre 748 Mitregent in Baiern, so hatten 
auch die Urkundenschreiber Ursache genug, Tassilos Regierungs

jahre von eben diesem Jahre, 7487 anzufangen.

c) Dafs aber auch dieses wirklich so geschehen sty , beweise ich aus 
diesem , dafs die mehresten und sichersten Urkunden , worinn die 

Regierungsjahre des Tassilo ausgedrlickt sind, mit keinem anderen 

Kalkül *), als mit eben diesem vom Jahre 748 **) » Übereinkom
men , wie aus nachstehender chronologischer Erläuterung erhel-

• len wird. 1
• . Ein-

- ■ -

0

*) Unter dem W o rte  K a l k ü l ,  verstehe ich die Art und Weise, die Reihe der Regie- 

rnngsjrthre zu berechnen. Da nun verschiedene dergleichen Arten bey den Kri

tikern Vorkommen, so sind auch verschiedene K alkidu, z. B. vom Jahre 747» 
und vom  Jahre f  fti oder j j j .
• # •

**) Ainioin. Üb. IV. cap. 61. schreibet von dem Vorfälle des Grifo folgendes 2 “ Pipi- 

1111s Grifonem cepit, Tassilonern in Dncatiim r e s t i t u i t .  —  Der Ausdruck: 

4€ r es t i 1 11 i  t "  bezeuget klar, dafs Tassilo nicht erst im Jahre sondern

schon früher (nach unserm Kalkül im Jahre 748) zu regieren angefau^cn habe.
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E i n l e i t u n g

in die

b e y l i e g e n d e  c h r o n o l o g i s c h e  T a b e l l e . .

• r

U m  dem geneigten Leser meine Erklärung nachstehender Urkunden
so fafslich , als möglich, zu machen; um ihn auch der, in sich selbst
höchst verdriefslichen, Miihe, bey vorkommenden Zweifeln nachrech-t
nen zu müssen, zu überheben,, habe ich fü r  nützlich erachtet, eine 
chronologische Tabelle aufzusetzen, und hier beyzulegen, welche ich, 
(aus Mangel nöthiger Bücher) einzig nach meinen chronologischen 
Grundsätzen verfafst, u n d ,  gröfserer Deutlichkeit halber, in mehrere 
Kolumnen abgetheilt habe , deren jede ihr eignes Fach enthält.

I/
In der ersten und zweyten Kolumne kommen die Jahre Christi, 

oder aerae vulgaris, nach der gemeinen Rechnung, das i s t ,  das Jah r  
vom l .  Jänner an gerechnet, vor. Die dritte und vierte Kolumne 
enthalten eben diese Jahre C hris t i ; aber nach der politischen Rech
n u n g , das ist, vom 1. M ärz an. Dann folgen die drey bekannten 
K a lk u ln , nämlich in Hinsicht des Sterbjahres Herzogs Utilo , und 
Anfangsjahres des Tassilo , welchen ich auch die Regierungsjahre des. 
Pipins , so wie diese theils vom 1 . Jänner ,  theils vom 1 . M ärz an 
von den Kritikern gerechnet werden, habe beysetzen wollen. Den 
Beschlufs machen endlich die übrigen chronologischen Kennzeichen,

als
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als die Indiktionen und die Anzeige des Frühlings-Neulichts in jedem
Jahre der Regierungs - Epochen Utiios und Tassilos.

i • 

D er geneigte Leser bediene sich dieser T ab e lle , und spreche dann
sein Urtheil über meine chronologische Bemühung.

9

§• i-
Ich mache den Anfang meiner chronologischen Erklärung mit

%

jenen freysingischen Urkunden, welche der gelehrte H err  Meichelbeck
%

seiner freysingischen Geschichte einverleibt hat; dann werde ich erst; 
jene Urkunden erklären (und dieses aus der U rsache, damit der 
geneigte Leser bey jeder Urkunde , über welche ich meine Erklärung 
m ach e , sogleich bey erwähntem H errn  Meichelbeck ( ohne weitere 
M ü h e ) selbst nachschlagen k ö n n e , welche der Zahlen - Ordnung nach,
Parte  Instriuneutaria daselbst Vorkommen. ,\

Num. I. * - * —
• • ■

Hist, frising. Tom . I. Part. I. pag. 5 2  ct 55.
• ^

In dieser Urkunde kommen folgende chronologische Kennzei
chen vor:  ' /

—  Anno secundo regnante excellentissimo Pippino Rege, 
quando Domnus apostolicus in partibus galliae venerat, anno 
sexto Regni Tassilonis electissimi Ducis VIII Kal. Jul. luna 
XXVIII. actum in villa, quae vocatur Toalpach.

Meichelbeck setzet :) diese Urkunde auf das Jah r  753 an, 
und  beweiset daraus , Pipins 2tes Regierungsjahr treffe auf eben die-

* • •• # f 1 * ses■(

*) Ilistor. frising. Tom . I. p. 4 3 ,  welchem auch der gelehrte HeiT Z irn g ic b l, 

JS’cue akatl. Abh. I. Bd. p. 19J. folgte. • '

X

I



ses J a h r ,  753 > ein; allein Meichelbeck scheint die Sache nicht 
recht überddcht zu haben. Diese Urkunde ward den 24. Ju n y  (V III . 
Kal. Ju l .)  nach der Ankunft des Pabst Stephan II. (nach anderen 
des III .)  in G allien , oder ,  was einerley ist, die Ankunft bemerk
ten Pabstes in Gallien geschah eher, als diese Urkunde ausgefertigt 
wurde. Pabst Stephan kam aber in Gallien erst gegen das Ende des 
Jahres 753 *) a n ,  folglich stimmt der 24. Juny  dieser Urkunde mit 
dem Jahre  753 gar nicht iiberein. D er 24. Juny  dieser Urkunde 
mufs demnach vom Jahre  754 verstanden werden , und diefs um so 
glaubwürdiger, weil eben der in dieser Urkunde angezeigte Mondstag
(luna X X V I I I )  im Jahre 754 wirklich auf den 24. Juny **) fiel.

/ • •I •

Aber hier widerspreche ich mir ja selbst, wird man mir viel
leicht einwenden. Ich behauptete kurz vorher, dafs die Regierungs
jahre des Herzogs Tassilo von dem Jahre 748 an gez'ählet werden 
miifsten. Nun aber trifft (gemäis dieses Kalküls) das 6. J ah r  des Tassilo

nicht
• *

*)  Dieis bezeuget Anastasius in Vita Stephani IT., Ja er folgendes schreibet:

“ Cumque ipsa Roma ab Aistulfo obfideretur idem B. Papa egressus a Ro« 

suana urbe per B* Petrum Apolioiicum .XIV die Mcnsis Octobris iridictione 

V II  (diese ist die griechische, oder orientalische, welche den i- September 

des. Jahres 755 angetfangen ha t )  assumens sccrim ex hac Ecclesia quosdam sacer« 

dotes —  prosecutus est iter. cum appropinquasset B . Papa civitati Papiae pro« 

dicto nefairdo Regi piesentatus —  tandem absolutus ab eo X V  die mcnsis No- 

veir.bris predictae indictionis VII a civitate Papia rnovens snum in  hanciam 

profectus est iter* Pippinus,* fahrt Anastafs fo r t ,  festiuanter ia  Papae advenic 

occursum unacuin conjuge, Hiiis et Primatibus. Pro quo et offerens.—  Ipso 

in  PaJatio —  euitdem S# Papam suscepic sexta Januarii d ie ,  appnritionis D o 

mini et salvatoris Jesu chrisli sacratissima soJemmtate.” —  Aus dieser Beschxci- 

bung erhellet unleugbar, dafs Pabst Stephan erst den i 5ten November des Jah

res 753 die Stadt Pavia verlassen, und dann sich nach Gallien begebeu habe, 

w o  er den 6* Jänner (des Jahres 75.J) mit allen Ehren vom  König Pipin 

empfangen wurde* . . . * '

W elcher eben ein Montag war.



nicht auf das Jahr 754 , sondern auf das Jahr 753 ein ; folglich wenn 

diese Urkunde auf das Jahr 754 gesetzt werden solle, so kann auch nicht 
behauptet werden, Tassilo habe im Jahre 74S zu regieren angefangen. 
Diese Einwendung ist unauflösbar , wenn cs seine Richtigkeit h a t , 

dafs kein Fehler in der Angabe des achten Regierungsjahres des Tas
silo stecke , wovon ich das Gegentheil mit gutem Grunde vermuthe; 
denn in dieser Urkunde kommt nicht nur allein das 6te Regierungs

jahr des Tassilo, sondern auch das 2te Regierungsjahr des Pipins vor.
0

W enn ich nun bewiesen haben werde, dafs hier das 2te Regie
rungsjahr des Pipins irrig angegeben wurde, so zeiget sich dann 
der Fehler auch auf Seite des 6ten Regierungsjahres des Tassilo von
selbst, (indem aus mehreren Urkunden bewiesen w'erden kann, dais

/
die Regierungsjahre des Tassilo und Pipins um vier volle Jahre von 

einander entfernt sind.9 9

0

Um aber mit Grunde zu beweisen, dafo in unserer Urkunde 
das 2te Regierungsjahr des Pipins irrig angegeben worden, mufs vor 
allem ausgemacht werden , nicht nur allein in welchem Jahre , son
dern auch in welchem Monate Pipin zu regieren angefangen habe; 
denn aufserdem haben wir nichts, als einen unsichern und schwan
kenden Kalkül.

* #

Dafs Pipin im Jahre 752 zu regieren angefangen habe , ist eine 
schon längst ausgemachte und bewiesene W ah rh eit , gegen welche ich

nichts einzuwenden habe. Fragen wir a b e r , in welchem Monate
___  \

Pipin zu regieren angefangen habe , so geben uns die Kritiker 
entweder gar keine , oder aufs höchste nur eine ungegriindete Ant
wort. So läfst z. ß .  der gelehrte Meichelbeck *) den Pipin

X  2 - den

*) Tom . I. p. 42. Auch Herr Mederer in seiucn BcytrUgen p. z 5 i .  ist eben dieser 
-M cynung. # N



den l.  Jänner des Jahres 752 ; Herr Kanonikus Resch hingegen *) 

erst nach der Hälfte bemerkten Jahres, 7 5 2 ,  .zu  regieren anfangen. 
"Welchem von diesen zween Geiehrten soll ich nun beystimmen? —  
K e i n e m ;  —  denn mit M e i e  h e l b  e c k  kann ich nicht anneh

men, Pipin habe schon den 1. Jänner des Jahres 752 zu regieren 
angefangen, weil aus der Geschichte bekannt is t , dafs Pipin erst 
nach der Absetzung des Königs Kilderichs III., als König der Fran
ken ausgerufen wurde, welches sich erst den 1. März **) des Jahres 
752 ereignet hat. Dem Herrn Kanonikus Resch kann ich aber aus der 
Ursache nicht Recht geben , weil nicht nur allein kein hinreichender 

Grund , warum nämlich der Anfang der Regierung des Pipins erst 
nach der Hälfte des Jahres 752 solle angesetzt werden, vorhanden ist, 
sondern auch, und zwar hauptsächlich weil dieser K a lk ü l,  das isr, 
die Regierungsjahre des Pipins , erst nach der Hälfte des Jahres 752 
an gerechnet, mit sehr wenigen Urkunden übereinsiimmen ; wie wir in 

der Folge sehen werden.

Ich gehe demnach meinen eigenen W e g  , und behaupte, Pipin 
habe den 1. März des Jahres 752 zu regieren angefangen, von wel
chem Monate an ich auch die Regierungsjahre dieses Regenten zähle. 
Angenommen nun , Pipin habe den 1. März des Jahres 752 zu regie-

I
ren angefangen , so kann nicht mehr geläugnet werden, dafs der 24. 
J u n y , an welchem unsere Urkunde gegeben wurde, mit dem 2ten 
Regierungsjahre des Pipin nicht libereinstimme; weil Pabst Stephan

I %

erst gegen das Ende des Jahres 753, mit welchem auch das 2te Re
gierungsjahr des Pipin l i e f , in Gallien angekommen ; unsere Urkunde 
aber den 24. Juny erst nach- nicht aber vor geschehener Ankunft 
bemelden Pabstes in Gallien ausgefertigt worden ist.

Den

*) Annal. sabion saec. 8. p. 667. not. 333.

•*) Diefs bezeugen die Annalisten bey Pfeffinger V itr . illnstrat. Tom . I. p. 76 einhel

lig. Siehe auch Natal. Alexander, llistor, Eccl. Toni. VI. p. 92 ei 99.



Der 24. Juny (nach der Ankunft des Pabstes in Gallien) trifft 

auf das Jahr 754» so wie selbst der ausgedruckte Mondstag ( luna 
X X V I I I .  ) ein. M it dem 24. Juny des Jahres 754 stimmet aber nicht 
das 2te , sondern das 3te Regierungsjahr des Königs Pipin *) überein; 
folglich ist in unserer Urkunde das 2te Regierungsjahr des Pipins 

i r r i g  angegeben, und soll anstatt anno secundo , anno tertio heiisen **). 
Hat sich aber der Verfasser dieser Urkunde in der Angabe des äch

ten Regierungsjahres des Pipins geirrt, so hat er sich auch in der 
Angabe des ächten Regierungsjahres des Tassilo geirrt, und solle an
statt “ anno sexto , anno septimo excellentissimi Ducis ” geschrieben

• V

haben, weil unserm Kalkül gemäfs, Herzog Tassilo im Jahre 748 
den 1 2ten Hornung schon regierender Herr in Baiern w a r , und folg
lich das 7te Regierungsjahr desselben genau mit dem 24. Juny des 

Jahres 754 iibereinkömmt. Herr Z*irngiebl ( neue akad. Abhandlung 

I. Bd. pag. 242.) liefert uns einige Urkunden aus dem passauischen 
Archive , in deren Ersterer ( Num. I . ) das 7te Regierungsjahr des 

Tassilo, nebst dem 8. August vorkömmt. Diese Urkunde mufs dem
nach (gemäfs unserm Kalkül) auch auf das Jahr 754, in welchem der 
g. August ein Donnerstag war, angesetzt werden.

A n m e r k u n g .  Der Beweis, den ich aus dem Monatstage (24. Juny)
und dem Mondstage ( luna X X V I I I .  ) gegen den Meichel-
beck , welcher die Urkunde, von der eben die Rede war,
auf das Jahr 753 angesetzt, gezogen, erhält wegen einer ändern
kritischen Erinnerung , welche ich sogleich beyfiigen werde,
einen grofsen Grad von Stärke.

________  Her-

*) Siehe meine chronologische Tabelle.

**) Vielleicht hat der Verfasser dieser Urkunde, da er sich eben der Abreise des 

Pabstes Stephan in Frankreich, welche im Jahre 753 geschähe, erinnerte, aus 

Uebersehen, anstatt “ anno tertio , anno secundo,” welches 2te Regierungsjahr 

des Pipin mit dem Jahre 7 5 3 , in welchem die Reise bemeldten Pabstes geschah, 

Tolikommcn übercinstimmt, geschrieben.



Herzog Tassilo stand, wie wir aus der Geschichte wissen, 
nach dem Tode seines Vaters, Herzogs Utilo , unter der Vor
mundschaft seiner M utter, Chiltrud , und seines Vetters, Königs 
Pipin. Äks aber Chiltrud, Tassilos M utter, im Jahre 754 starb, 
so führte König Pipin allein die Vormundschaft über den jungen 
Tassilo , welchen er zu sich nahm , und bey mehreren Feldzü
gen mit sich führte. «

I
W enn nun obgemeldte Urkunde auf das Jahr 753 eintrefTen 

solle, wie kam es dann hernach, dafs der noch lebenden, und 
an der Regierung Baierns theilhabenden Mutter des jungen Tas
silo, der Chiltrud, darinn nicht gedacht wird, wie doch in an
deren Urkunden geschehen ist? In der Hypothese des Mei- 
chelbeck wird sich schwer eine gründliche Antwort auf diese 
Frage geben lassen. Setzt man aber erwähnte Urkunde auf das 
Jahr 754 an , so sehen wir auch die Ursache ein , warum nur 
des Königs P ip in ,  nicht aber der Mutter Tassilos gedacht werde.

König Pipin führte nämlich , nach dem Tode der Chiltrud, 
ausschlüssig die Vormundschaft über den jungen T assilo , und 
dieser Ursache wegen wurden auch die Regicrungsjahre des Pipins 
den Regierungsjahren des Tassilo bey, und wegen seines königli
chen Ranges, auch selben Vorgesetzte Also die V  o r m u n d s c h a f t  
welche der König Pipin als nächster Anverwandter des unmündi
gen Tassilo in Baiern führte; nicht aber eine O b e r h e r r s c h a f t  
desselben über Baiern und Baierns Regenten, war die Ursache, 
dafs in den baierischen Urkunden die Regierungsjahre des Pipin 
mit ausgedrückt worden sind.

%

iese Anmerkung, diese Erinnerung sollen sich demnach 
alle diejenigen fränkischen Geschichtschreiber und Hofschmeichler,

#

welche an den fränkischen Königen nichts als G lanz, Majestät 
und Herrlichkeit; an den baierischen Herzogen aber nichts als

Sela-
« P

1

#



Sclaverey and Unterthänigkeit erblicken wollen/ bestens empfoh
len seyn lassen.

W ären die fränkischen Könige wirkliche Oberherren und die 
baierischen Herzoge nichts anders als fränkische Beamte ( wie sie 
der Verf. der Abhandlung von dem Staate des hohen Erzstifts Salz
burg §. 6. zu nennen sich nicht geschämt h a t) gewesen, so frage ich: 
warum befinden sich die Regierungsjahre der fränkischen Könige ein
zig in jenen Urkunden, welche während der Minderjährigkeit des 
Tassilo ausgefertigt worden, und warum nicht auch in jenen, 
welche ujjter der Regierung des Herzogs Utilo , da auch dieser 
( gemäfs der Hochsprecherey der fränkischgesinnten Geschicht
schreiber ) von dem fränkischen Hofe wirklich unterjocht w a r , 
und dann unter der selbst eigenen Regierung des Herzogs Tassilo 
(das ist, binnen den Jahren 763 —  780) das Tageslicht erblickt 
haben ? Warum, frage ich endlich, wenn die Herzoge Baierns nichts, 
als fränkische Statthalter in Baiern waren, haben es die fränkischen 
Regenten geduldet, dafs die, eine vollkommene Selbstständigkeit an
zeigenden, Ausdrücke: “ Regnante duce Tassilone —  a n n o —  Regni 
ejus etc.”  ihrer Hoheit an die Seite sind gesetzt worden, selbst 
zur Z e i t ,  da Tassilo noch minderjährig war? Können diese 
muthwillige Erniedriger der baierischen Souveränität nur ein ein
ziges Beyspiel aus der Geschichte, sowohl der ältesten als neuern, 
und neuesten Zeiten aufbringen , dafs jemals in einer Regierung 
der Name eines Statthalters , und sogar mit dem Beysatze : 
tl Regnante , oder Regni ejus, ”  dem Namen des wirklich regie
renden Herrn sey beygesetzt worden ?

W ä r e  hier meine A b sich t,  die Unabhängigkeit und Souverä
nität des baierischen Staatskörpers ausführlich zu beweisen 
und zu vertheidigen , so würde ich die Gegner gewifs zu 
Rechte weisen , und sonnenklar d arthun, dafs sie ihre G egen
beweise aus sehr irrigen O  uellen gesch öpft , oder vielmehr
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aus Abneigung gegen die unabhängige, und für sich selbst 
bestehende, Staatsverfassung des Königreichs Eaiern eidichtct, und 
in die W elt hincingeschrieben haben.

5- a.
Num Ü.

E x  <rad. l l i s t .  frising. Tom . I. p, 53.

—  —  A c t u m ------- IIdus Martii luna XVIII. indietione X« anno 
IUI regnante domino Pippiuo, et in VIII anno Regni Tas- 
silonis Dacis.

D a wir kurz, vorher das ite Regierungs jahr des Pipin vom iten 

März des Jahres 752 an gerechnet, und zugleich auch angenommen 
haben , Herzog Tassilo habe im Jahre 748 den i2ten Hornung zu 
regieren angefangen ; so ergiebt sich von selbst , dafs diese Urkunde 

vom 14. M ä rz ,  (welcher eben ein Freytag war) des Jahres 755 müsse 
verstanden werden ; wiewohl die zwo übrigen chronologischen Kenn
zeichen (luna X V I I I  und Indictbo X )  mit diesem Jahre, 755» nicht 
Übereinkommen ; denn das Novilunium vernale fiel im Jahre 7̂55 auf 
den 18. M ärz; folglich trifft der in dieser Urkunde ausgesetze Monds

tag (luna X V I I I )  des vorgehenden N ovilunii, welches im Jahre 755 
auf den 16. Hornung eintraf, nicht auf den 14. M ärz, als den 
datum dieser Urkunde , sondern auf den 6. März ein. Die Indictio 

hingegen (man mag hernach die römische vom isten Jänner an, oder 

die freysingische , welche, wie wir unten beweisen werden, erst den 
iten September jedes Jahres anfieng, darunter verstehen, so war 

im Jahre 755 den 14. März nicht Indictio X ,  sondern VIII oder VII. 
Ich vermuthe demnach, es stecke abermal ein Fehler in dieser Ur-

/
künde, und zwar auf Seite des Mondstags und der Indictio, s o ,

- - dafs
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#

dafs man anilatt luna X V I I I ,  luna X X V I I ,  und anftatt Indictio X ,  
Indictiö V III ,  oder wenn sich Aribo, der Verfasser der Urkunde, 
nicht geirrt hat, Indictio V II  ( denn diese Indictio , nach der frey- 
singischen Zeitrechnung, war noch den 14. M ari im Jahre 755) 

lesen solle.
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Folgende Urkunde stärket mich in dieser meiner Muthmafsung.
V

§ •  3-

Num. III. % 

— Actum — — X. Kal. Aug. anno IIII regnante Domno 
Pippino inlustrissimo Rege noilro — Et anno VIII. Kegni 
Tassilonis ducis venerabilis.

In dieser Urkunde kommen die nämlichen Jahre der Regierung, 
sowohl des Pipins, als des Tassilo’s , wie in der vorhergehenden, 
v o r ,  und Aribo war abermal der Verfasser dieser, wie der vorher
gehenden , Urkunde; folglich hat es seine Richtigkeit, dafs das 4te 
Jahr des Pipins mit dem 8ten Regierungsjahre des Tassilo, und dieses 
mit jenem, laufe«

%
#

-  Das 4te Jahr des Pipins fällt auf das Jahr 755 , in welchem der 

23. July ( der Monatstag dieser Urkunde) ein Mittwoch w a r , eben 
s o ,  wie das Ste Jahr des Tassilo; im Jahre 755 aber, (wie schon 
bemerkt wurde) war nicht Indictio X ,  sondern Indictio V I I I ,  oder 
V I I ,  je nachdem man entweder die römische, oder die freysingische

%

Indictio annehmen will; folglich ist die Verbesserung der vorhergehen
den Urkunde (was die Indictio und den Mondstag betrifft) allerdings 
mit guten? Grunde geschehen.

Y  Die

I



Die vorgehende Urkunde ( Num. I I . ) beweiset auch die Richtig
keit meines Kalküls in Hinsicht der Regierungs-Epoche des Königs 
Pipin ; denn wenn, wie Resch vermuthet, Pipin erst nach der HaJfte 
des Jahres 752 zu regieren angefangen hatte , so könnte das 4te Jahr 
der Regierung eben dieses Königs nicht auf den 14. M arz des Jahres 
755 eintreffen. GernÜfs dieses Kalküls gehört die passauische Urkunde 
( Neue akad. Abhandl. I. Bd. pag. 245. N u m .) , worinn nebst dem 

gten Regierungsjahre des Tassilo auch die Indictio nona vorköirttnt, 
zum Jahre 756.

§■ -4-

Num. IV.

E x  Tom . I. Part. II. sive Inatiumentaria Ilisroiiae frisingeusij.

------- Actum in V i l l a ---------Reguante Domno Tassilone anno X 
regni ejus III. Kal. Decembr. Indictione X luna V .

I
W enn das 7te Regierungsjahr des Tassilo mit dem Jahre 754 

(N u m . I . ) ,  das 8te mit dem Jahre 755 (Num. II. u. III.)  und das9
gte mit dem Jahre 756 ( Num. praec.) übereinstimmt, so kann nicht 
mehr gel'ciugnet werden , dafs das iote Regierungsjahr eben dieses Her
zogs mit dem Jahre 7 5 7 ,  in welchem Jahre eben die hier ausgedrückte 
Indictio X ,  und der 29. November ein Erchtrag w ar, übereinkomme. 
Die hierinn sich befindende (irrige) luna V  macht mich in meinem 
Kalkül ganz und gar nicht irre; denn da die Indictio X  und das iote9
Jahr des Tassilo genau miteinander harmoniren; so habe ich Ursache 
genug, zu vermuthen, A rib o , der Konzipist, habe sich eher in Ange- 

bung des ächten Mondstags *), als des achten Regierungsjahres des 
Tassilo und der Indictio geirrt.

%

Diese

*) Luna V  fiel erst im Jahre y5 g auf den 29. November.



Diese Urkunde giebt mir zu zweyen Anmerkungen Anlafs.

E r s t e n s  schliefse ich aus dieser Urkunde, dafs ich die kurz, vorher 

Num. II. erklärte Urkunde mit Recht auf das Jahr 755 angesetzt habe; 
denn da die Indictio X  genau mit dem loten Regierungsjahre des 
Tassilo übereinkömmt. so kann eben diese Indictio X  unmöglich
mit dem Steil Regierungsjahre des Tassilo , und erwähnte Urkundeft
( iSium. II. ) mit einem anderen Jahre , als 755 , vereinigt werden.

Z w e i t e n s  beweiset unsere Urkunde (hier Num. I V .)  die Unrichtig

keit des Kalküls vom Jahre 747 überzeugend ; denn gemäfs dieses
I

Kalküls fällt der 29. November (der Monatstag dieser Urkunde) 
des Jahres 757 schon in das 1 ite Regierungsjahr des T a ss ilo ; 
weil, nach Ausweise dieses Kalküls (v o m  Jahre 747) > das iote 
Regierungsjahr des Tassilo den 1. September des Jahres 757 sich 

geendigt, und das U te  angefangen liat.

$• 5*
N u m .  V .  

—  —  Actum in castro frisingas, regnante Donino Tassilone 
Duce anno X Regni ejus —  sub die Mensis Mad. V 1I1I. 
Indictione XU.

• ^

D a das iote Regierungsjahr des Tassilo mit dem Jahre 757 
genau übereinkömmt (Num. I V . ) ,  so fallt diese Urkunde auch auf 
bemeldtes Jalir 757 , in welchem der 9. M ay *) ein Montag war. 

Die hier angegebene Indictio X I I  kömmt zwar keineswegs mit dem 
Jahre 757 überein; da wir aber aus der Urkunde (Num. I V . )  ver-

Y  2 sichert

•) Diesen Monat zeiget das W o r t  ¡Mad. an. Siehe Rcscli annal. ¿abion» saec. VIII« 

pag. 665. not. 5 19. *



sichert sind , dafs mit dem loten Regierungsjahre des Tassilo die 
Indictio X  laufe , so ist sicher zu vermuthen, Aribo , der Konzipist, 
habe sich in Angebung der achten Indiction geirrt, welche Vermu- 
tliung theils in der schon erwähnten Num. I V , theils in einer ande
ren Urkunde bey Meichelbeck *) ihren guten Grund hat; denn in 
dieser Urkunde wird das u t e  Regierungsjahr des Tassilo mit der 
Indictio X I  verbunden. Beyde chronologischen Kennzeichen treffen 
mit dem Jahre 758 **) genau überein ; folglich kann die Indictio X I I  
mit dem loten Regierungsjahre, oder was einerley ist, mit dem Jahre 

757 nicht übcreinstimmen , und mufs deshalb hier anstatt Indictio X I I  

Indictio X  gesetzt werden.

5- 6.

Num. VI.
------- Actum in Castro publico nuncupate frisinga' sub die X, 

Kal fcbruarii reguante inlustrissimo Rege Domno Pippino 
anno 8vo Regni ejus, et Venerabile Duce Tassilone anno 
XII Regni e ju s , indictione XII.

Meichelbeck setzt diese Urkunde auf das Jahr 759 an. Ohne 
Zweifel rechnet dieser Gelehrte das Jahr 759 vom ersten Jänner an. 
\Venn dem so ist, so kann ich diesem grofsen Kenner unserer vater
ländischen Geschichte hierinn nicht bevstimmen, sondern ich setze diese

0 w

Urkunde auf das Jahr 760 a n ; denn da ( nach dem einmal festge
setzten Grundsätze : König Pipin habe im Jahre 752 den 1. M:irz,

und__  ' •
9 • *

*) Tom . I. Part. I. pag. 5ij.

*’ )  Diese Jahreszahl dar aerac Vulgaris w ird  in dieser Urkunde ausdrücklich angege

ben, und sie ist auch die erste* woriiw» das Jahr der aer.ie YuJgaris aus^e-^ 
drückt w ird.
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nncl Herzog Tassilo im Jahre 748 den 12. Hornung zu regieren ange
fangen) das 4te Jahr des Pipins und das 8te Jahr des Tassilo (wie 

aus den Urkunden Num. II. u. III. ezhellet) mit dem Jahre 755 über
einstimmen: so kann das 8te Regierungsjahr des Pipins und das i2te 

des Tassilo auf den 23. Jänner (an welchem Tage diese Urkunde aus
gefertigt wurde ) des Jahres 759 ( diefs Jahr vom 1. Jänner angerech
net) nicht eintreffen; wohl aber auf den 23. Jänner des Jahres 760, 
weil das 8te Regierungsjahr des Pipins und das i2te des Tassilo 
(jenes vom 1. M ä rz ;  dieses aber vom i2ten Hornung angerechnet) 
erst im Jahre 759 angefangen haben , und im Jahre 760, an den

• • • 

nämlichen Tagen , geendigt wurden.

Dessen ungeachtet kann diese Urkunde auf das Jahr 759 angesetzt 

werden ; man mufs aber hernach das Jahr nicht in der gemeinen , 
sondern in der politischen Rechnung, das ist, den Anfang davon nicht

• _ 
vom 1. Jänner, sondern vom 1. März nehmen; denn in diesem Be

tracht dauerte das Jahr 7 5 9 , welches erst den 1. März angefangen 
hat , im Jahre 760 ( dieses Jahr nach der gemeinen Rechnung genom
men ) noch fort.

Eben so verhält es sich mit der ( ohne Zweifel freysingischen)» 
hier ausgedriickten Indictio X I I ,  welche den 1. September im Jahre
759 angefangen h a t , und wieder bis den 1. September (des Jahres
760 nämlich) gezählt wurde.

5- 7-
Num. VII. 

  A c t u m  sub die consule quod fecit pridie Kal. Junias 
regnante domno et inlustrissimo duci Tassilonis anno XII.

Diese Urkunde gehört unstreitig zum Jahre 759; denn da sie 
vom 34. M ay datirt ist: so hat man gar keine Ursache, selbe auf

ein



ein anderes , als auf das Jahr 759 , mit welchem das i2te Regie
rungsjahr des Tassilo übereinkömmt, anzusetzen.

A n m e r k u n g . Die Wahrheit unsers Kalküls, nämlich vom Jahre 748» 
dessen wir uns bisher bedient haben, und noch ferner bedienen 
werden , beweisen' und bestätigen noch mehrere andere Urkun
den, z. B. jene bekannte in chron. lunaclacens. pag. 14 , worinr» 
folgende Uuterschrift vorköm m t: “ Hoc fuit factum in VIII. Id« 
Jul. vel IX . ( <•'. oder 7. J u ly ,  deren ersterer ein .Sonntag war) 
legnante X II  anno Tassilonc duce anni Domini nostri D C C L V H II  
Ind. X I I . ”

Diese Urkunde beweiset mehr als zur Genüge , dafs das i2te 
Regierungsjahr des Tassilo wirklich mit dem Jahre 759 überein- 
stimme, und folglich, dafs wir den Anfang der Regierung des 
Tassilo mit Recht auf das Jahr 748 angesetzt haben. Jch weifs 
zw ar,  dafs diese ( Mondseeische) Urkunde auch eben so mit dem 
Kalkül vom Jahre 747 , wie mit unserm Kalkül vom Jahre 748 
übereinstimme; allein diese Uebereinstimmung ist nur zufällig, 
weil Mederer den Herzog Tassilo erst den 1. September im Jahre
747 (obwohl ohne allem Beweis) zu regieren anfangen läfst; 
man vergleiche aber nur diese Urkunde mit der oben Num. I V  
erklärten vom 29. November, so wird man auch cinsehen, dafs 
Mederers Kalkül im Grunde irrig sey.

Eine andere A n m e r k u n g ,  den fränkischgesinnten Geschicht
schreibern gewidmet.

In den Urkunden Num. I V ,  V ,  V II  kommen einzig die Regierungs
jahre des Herzogs Tassilo angemerkt vor. W as beweiset nun 
dieser Umstand? Entweder die Unwissenheit der Kopisten, oder 
die Albernheit der G egner, die unsere baierischen Regen
ten für nichts anders gelten lassen w ollen, als für Beamte und

• _
Statthalter der fränkischen Könige ? . >t -

. f .  S.



—  —  Actum in Castro publico nuncupante frisinga sub die Idi- 
bus Decembris luna XXII Indictione XII regnante inlustris- 

simo Rege Pippino anno V III3 et Veuerabile duce Tassilone 
anno XIII regni ejus.

Die hier vorkommenden chronologischen Kennzeichen stimmen 
weder mit sich selbst, noch mit unserm Kalkül ( vom Jahre 748) 

überein, man mag hernach diese Urkunde auf das Jahr 759 oder 760 
setzen. In der ersten Hypothese- treffen zwar das 8te Regierungsjahr 
des P ip in , und die Indictio X I I  allerdings zusammen ; allein die 
angegebene luna X X I I  will sich auf den 13. December (als  den 
Mondstag dieser Urkunde) des Jahres 759 nicht schicken *). In der 
zwoten Hypothese ist diese luna X X I I  vom 13. December noch mehr 

entfernt; folglich widersprechen die hier vorkommenden chronologi
schen Kennzeichen sich selbst.

M it unserm Kalkül kömmt diese Urkunde auch nicht überein; 
weil das 8te Regierungsjahr des Pipin (vom  1. März angerechnet) 
und das i2te Regierungsjahr des Tassilo (vom  12. Hornung art) in 
gleicher Linie mit dem Jahre 7 5 9 , bis wieder den 1. M ärz, und den
1 2.  Hornung des Jahres 760, wo erst alsdann das gte Jahr des Pipin 
und das i3te Jahr des Tassilo anfieng, gezählet wurden; wo hinge
gen in unserer Urkunde das i3te Regierungsjahr des Tassilo mit dem 

Sten Jahre des Pipins den 13. December (des hypothetischen Jahres
% *

7 5 9 )  verbunden wird. Hier ist also auf allen Seiten ein Widerspruch,
wel-

*) W enn Mederer diesen chronologischen Umstand betrachtet hatte, würde er ohne 

Z w eife l Bedenken getragen haben, die zvvey eben erwähnten Urkunden zum  

11auptbeweise meines Kalküls, vom Jahre 7 4 7 ,  anzunehmen.

Num. VIEL
I



%
r

welchem Ich nicht anders abzuhelfen weifs , als dafs ich annehme, es 
stecke ein Fehler in der angegebenen Regierungs-Jahreszahl des Tassilo, 
und solle anstatt anno X I I I , anno X II  heifsen, welches um so mehr 
zu vennuthen ist, weil der Konzipist dieser Urkunde nicht mehr der 
schon oft erwähnte A iib o , sondern ein gewisser Oadalger ist,- von 
dessen Geschicklichkeit keine andere, als eben diese Urkunde Zeug- 
nifs giebt. Diese hypothetische Verbesserung *) vorausgesetzt; so kann 
diese Urkunde ganz füglich auf das Jahr 75g angegeben werden, weil 
(w ie aus dem bisher Erwiesenen erhellet) das iste Regierungsjahr des 
Tassilo auf eben dieses J ah r,  75 g , einfällt. W as aber die (irrige) 
luna X X I I ,  welche im Jahre 75g nicht auf den 13. Dec. einfiel, betrifft, 
halte ich dafür, der Konzipist habe (aus Uebersehen) anstatt luna X I X ,  
welche im Jahre 75f) auf den 13. Dec. eintraf, luna X X I I ,  gesetzt.

Eben so urtheile ich auch von der Urkunde Num. I X ,  worinn das 
nämliche (irrige) XIII. Regierungsjahr des Tassilo ausgedriiekt wird, und 
behaupte , es solle abermal anstatt X III , X II  gesetzt werden , wo so

dann diese Urkunde vom 17. November, welcher im Jahre 75# ein 

Samstag war, verstanden werden mufs.
* •

$ •  9-*

Num. X. 

—  —  Actum est hoc in Bajoaria Provincia coram Tassiloni Duce 
ipsö contirmante in Idus M arcias Ego Reginpert roga- 
tus fui ad subscribcndum, non scripsi quomodo v o lu i , sed 
sicut potui, regnante Pippino R e g e ,  et Tassiloni Duce.

Da diese Urkunde aufser dem Monatstage ( Id. M a r c . , das ist, 

den 1^. M ä rz)  keine anderen chronologischen Kennzeichen hat, so%J *
würde

^  ■ ■ — /

*) D er gelehrte Zirngiebl stimmt auch für diese Verbesserung. Neue akad. Abh. I. ß. p.

I 7 6  — < o < ^ > o > - ---------

\



würde es eine vergebliche Mühe seyn , das Jahr, derselben genau be
stimmen zu w ollen; wahrscheinlich gehört sie aber zu dem Zeiträume 

755 *) bis 76 3, weil nebst Tassilo auch der fränkische König Pipin, 
jaey welchem sich Tassilo vom erwähnten Jahre 755 bis 763 aufhielt, 
als regierender' **) Herr in Baiern vorkömmt. W as aber die W orte 
“ non scripsi, quomodo volui etc.” sagen wollen, getraue ich mir nicht, 
zu bestimmen. Vielleicht war Reginpert ***), der Konzipist, ein 
eifriger Anhänger seines H errn , des T a ss ilo , der nur aus Verdrufs 

und Z w ang die Regierungsjahre des Pipin mit ausgedriiekt hat.

§• l o *

Num. XI.

Diese Urkunde enthalt keine chronologischen Kennzeichen; doch 
giebt sie uns Gelegenheit , zwo Anmerkungen zu machen.

E r s t e n s :  dafs Herzog Utik) allhier schon als Verstorbener (piae
* memoriae ) vorkomme.

t %

Z w e y t e a s .  dafs Virgil nicht als Bischof, sondern als A b t erscheine. 

D a  diese Urkunde unstreitig in den Zeitraum des Bischofs Joseph
• ^

x u  Freysing einfällt \ dieser aber erst Im Jahre 764, den 17. Jänner, 

s ta rb :  so ist unläugbar, dafs Herzog Utilo bemeldten Bischof Joseph

nicht

*) Siehe neue akad* AbhandL I. Bd. pag. 201 ♦

**) Nicht ( w o h l  gemerkt) wegen der fränkischen H ohheir, sondern wegen der
Vormundschaft> welche Pipin über den jungen Tassilo in Baiern geführt hat.

# /

•**) Er w ar Priester (oder Münch) zu Freyfing, und nach der IVleyuung CSIeichelbecli

T o m . I. pap. 64. eben jener Reginpertt  welcher ( i m  Jahre 7^3) das Kloster

zu Scharnitz gesufiet lut.

z



*73

nicht überlebt habe. Ueberlebte -aber Herzog Utilo den Bischof 
Joseph nicht, und erscheint Virgil doch unter eben diesem Bischöfe 

als Abt : so ergiebt sich auch von selbst, dafs Virgil erst nach dem 
Tode erwähnten Herzogs Utilo die bischöfliche W eihe empfangen habe, 

welches auch wirklich im Jahre 767 *) geschah.

W as die Epoche dieser Urkunde betrifft, so setzet Resch **) 

sie auf das Jahr 760 a n , welches Jahr mir auch mehr gefällt , als 
das Jahr 750, welches Mederer ***) angiebt. Unter den Urkunden des - 
Klosters Schöftlarn ****) kommt eine vor, worirm nebst der Indictio 
X V  auch das i5te Regierungsjahr des. Tassilo ausgedrückt wird. 
Die Indictio X V  trifft auf das Jalir 762 e in , folglich auf das i5te 
Regierungsjahr des T a ss ilo , woraus die Richtigkeit unsers Kalküls 

( vom Jahre 748 )  neuerdings bestätiget wird*

§• ii-

Num. XII. 
Actum scaranziae, sub die cousule quod est ITT. Kai* Julias in 

anno XVI regnante inlustrissimo Duce T a ss ilo n e  Ego 
Arbeo rogitus et jussus ftrmavi et subscripfi.

%

Die hier vorkommenden chronologischen Kennzeichen deuten das 

Jahr 763 a n , in welchem der 24. Juny eine Mittwoch war. Dem
Resch

*) Resch. annal. sabion. saec. 8. p. 637. —  D er Herzog Utilo überlebte das Jahr 7 . ^  

nicht. Siehe oben $. 2. Grundwahrheit A. Der Streit, welchen der Abt V irgil 

mit erwähntem Herzoge gehabt hat (charta  A m on. Num. 1 6 . ) ,  mufs aich dem-* 

nach vor bemeldtem Jahre 74,9 erhoben haben, und Virgil mufs auch v o r  dem 

Jahre 749 schon Abt gewesen scyn; folglich setzt IMeichelbeck das ite  Jahr 

der abteyischen W urde des Virgils unrecht auf das Jahr 754 aa. llistor. frising. 
Tom. L  pag. 62.

**) Annal. sabion. saec. 8 . pag. 641*

Bey trage etc. pag. 2 ^ ,

Mon« boic. Vol. ö. pag. 364.

N



Resch *) scheint das Jahr 764 das ächte Jahr dieser Urkunde z.u seyn, 
welches Jahr auch erwähnter Gelehrte, vermöge seines Kalküls vom 

Jahre 749» hat annehmen müssen; allein eben diese Urkunde bewei
set die Unrichtigkeit dieses Kalküls vom Jahre 749 ; denn die Stiftung 
des Klosters Scharnitz gehört zu dem Zeiträume des Bischofs Joseph. 

Dieser starb aber im Jahre 764 den 17. Jänner; folglich kann der 
29. J u n y , an welchem Tage diese Urkunde gefertiget w u rd e , nicht 

vom Jahra 764» bey dessen Anfänge (wie schon angemerkt wurde) 
Bischof Joseph gestorben, sondern mufs vom Jahre 763 verstanden 
werden. Fallt aber das i6te Regierungsjahr des Tassilo auf das Jahr 

763; so stimmt auch das erste Jahr der Regierung dieses Herzogs 

nicht mit dem Jahre 749 , sondern mit dem Jahre 74S überein.

§- 12.

Num. XIII.

A c t u m ------- anno X V I. Pippini Regis ab incarnatione Domini 
anno D CCLX V. indictione IIIL Die consule, quod faeic 
nonas Majas.

Diese Urkunde trifft gemäfs der selbst schon augedrückten Jah
reszahl auf das Jahr 765 ein. A b e r ,  wie Meichelbeck schon ange
m erkt  h a t , es stimmen die zwey übrigen chronologischen Kennzei
c h e n , nämlich das i6te Regierungsjahr des Pipin, und die Indictio IIII, 

m it  dem Jahre 765 nicht überein. Es stecket demnach ein Fehler ent

weder in dem angegebenen Jahre 765 , oder in dem Regierungsjahre

_____  Z  2 des

*) L .  C. pag* G53# —  D ie  Stiftung des Klosters Scharnitz ( welche Stiftung hernach 

unterm Bischöfe Aribo nach Schlechdorf versetzt wurde. Meichelb. Tom . Í.
%

pag. 7 4 .)  geschähe mit dem Wissen und W illen  des Herzogs Tassilo, welcher 

das fränkische Hoflager im Jahre 763 verliefs. .Neue akad. Abh. I. Bd. p. 210. 

Diese Zuruckkehr des Tassilo nach Baicrn muís sich demnach bcyláuiíg im Monate 

Juny ereignet haben*



«
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des Pipin und der Indictio. Resch *) glaubt das Erstere, und ist der 
M eynung, man solle anstatt 765 r 766 lesen , in welchem Jahre die 
Indictio IUI w a r ; allein in dieser Hypothese wird zwar die Indictio 
U II, nicht aber das i6te Regierungsjahr des Pipin , welches auf das 

Jahr 767 eintrifft, gerettet. Ich stimme demnach der Meynung 
Meichelbecks bey, und mutlunafse, man solle anstatt dem i6ten das 
i4te Regierungsjahr des Pipin, und anstatt der Indictio U II ,  Indictio
111 annehmen.
• # * *

"Warum aber in dieser Urkunde des TassiTo nicht gedacht wird, 

weifs ich keine andere Ursache anzugeben, als weil Tassilo eben um 
das Jahr 765 mit der Heyrath mit der, longobardischen Prinzessinn 
umgieng, und dieser Ursache wegen von Baiern abwesend war, 
welche Abwesenheit dem Bischöfe Aribo , entweder aus Politik, oder 
aus einer anderen Ursache, Gelegenheit gegeben haben m ag, mit Um
gehung seines rechtm'afsigen H errn, des Herzogs Tassilo, einzig die
Regierungsjahre des Königs Pipin, welcher mit dem Tassilo, wegen des-

6

sen Zur'iickkehr nach Öaiern, eben nicht in dem besten. Verständnifs 
stand , anzumerken,

5- 13-
Num. XIV* ..

•------- Actum in Villa—  Pohloh in anno XVIII regnante InUistns- 
simo Duce Tassilone sub Die consule, quod est nonis novembris. *

Die hier vorkommenden chronologischen Kennzeichen zeigen das 
Jahr 765 ***) nebst dem 5. November, welcher einEtchtag- w ar, an.

$• M-
1 * # *

*) Sacc. 8. pag. 667. not. 333.

**) Resch. annal. sab*, saec. 8. pag. 667. not. 533 et 35| .  Item neue akaJ. Äbhaiidi«

I. Bd. pag, 2u) u. a u .
•  —

***) Da die Regierungsjahre des Herzogs TassiJo von den Regierirngsjahrerr des Pipin 

um vier volle Jahre entfernt s iu d ; das ltfte Regierungsjahr des Tassilo aber auf

*



-------" Actum in Castro frisingas in anno XX rcgnante Domno 
Tassiloue sub die consule, quod est Kal. octobris.

Die Epoche dieser Urkunde ist der i .  Oktober des Jahres 767, 
in welchem erwähnter 1. Oktober ein Donnerstag war. A u f  dieses 
Jahr 767 setie ich deshalb auch die in chron. lunaelac. **) vorkom- 

raende Urkunde^ weil sie nebst dem g. Ju n y, ebenfalls das aote Re- 

gierungsjahr des Tassilo enthält*

§■ I?- I

Nunu XVir.« »

—  —  Actum in V illa  supra nominata sub die consuîe quod V L  
Kal. Majas anno XX regnante iuluffrissimo Duci Tassilone —  
luna V  —  Indictione V I  plus minus*

• ' ^
•   •

Resch ***) setzet diese Urkunde * wegen der genauen Ueberein- 
stimmung der luna V  und der Indictio V I , mit seinem angenomme
nen Kalkül vom Jahre 749, auf das Jahr 7G8 an , und giebt vor,

# I

der Ausdruck “ plus minus” betreffe den 26. Monatstag des Aprils, 
welcher im Jahre 768 ein Erchtag war, und an welchem Tage in Mar- 

tyrologio zwar noch luna I V  gezählt wurde, doch die luna V  schon 

________  , angefan-

das Jahr 765 fä llt ,  so ist die Gründlichkeit 5er in der vorhergehenden Urkunde 

( Num. XIII. ) gemachten Verbesserung des lGteu Regieruugsjahres des Pipin 

dadurch sattsam erwiesen.

*5 Die Urkunde Num. X V  enthält gar nichts M erkwürdiges, ich habe sie also auch 

hier n icht hergesetzt.

**) P-Tg-
***) L .  C, pag. G5 7. not. 297. ;

Nu m. XVI. *)
*



angefangen hatte, welche Zusammenkunft ( der luna I V  und V ) diese 
W orte “ plus minus” andeuten. Meichelbeck *) hingegen setzt diese 
Urkunde auf das Jahr 767 an, mit welchem Gelehrten ich es auch 
halte , weil nicht nur allein, gemäfs unsers Kalküls, das 2ote Jahr 
mit erwähntem Jahre 767 übereinstimmt, sondern au ch , dieser Rech
nung zufolge, der 26. April (als der Monatstag dieser Urkunde) ein 

Sonntag w a r , an welchen Tagen die Einweihungen der Kirchen in 

jenen Zeiten zu geschehen pflegten.

Es mufs demnach sowohl die hier ausgedrückte luna V , als In- 

dictio V I  verändert, und* luna X X V  , nebst der Indictio IV  gesetzt 
werden, weil im Jahre 767 den 26. April die freysingische Indictio

I V  noch geschrieben wurde. In dieser hypothetischen Verbesserung 
will der Ausdruck “  plus minus ” nichts anders sagen , als dafs der 
26. April des Jahres 767 ein T ag  zwischen der Indictio V  (in  der 
römischen) und der Indictio IV  (in der freysingischen) Rechnung 

war. **)

5. 16.
Num. XVIII.

------- Sub die consule quod est XVIII KaL februarias, regnante 
domno Duce Tassilone amio XXI*

Vermöge des hier ausgedrückten Monatstages (15 .  Jänner) kann 
diese Urkunde nicht mehr, wie die vorher angeiogene, mondseeische, 

auf das Jahr 768 , sondern sie mufs auf das folgende Jahr, 769 nämlich,

ange-
m "

*) pag. 64.

**) Das 2ote Regierungsjahr des Tassilo 6timmt mit dem J.ihre 767 übevein; folg

lich tiifFt das 2te Regierungsjahr des erwähnten Herzogs, welches in  einer 

mondseeischeu Urkunde (chron. lunael. pag. 16 .)  ausgedruckt w i r d ,  auf das 
Jahr 763 ein.
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angesetzt werden, w eil, gemäfs unserer Rechnung“, Tassilo den i2ten 
Hornung im Jahre 748 zu regieren, und folglich auch das 2iste Jahr 
seiner Regierung im Jahre 768 den 12. Hornung erst angefangen, und 
wieder bis den 12. Hornung des Jahres 769 fortgedauert h a t , woraus 
dann erhellet, dafs der 15. Jänner dieser Urkunde nicht vom Jahre

768 verstanden werden kann*

S* 17*

Num. XIX. *
* -•

R e g n a n te -------anno XXIII inlustrissimi Tassiloni Ducis Regni 
— ------------------ —  sub die consule, quod est M I. Kal. Mad.

Das 2 3te Regierungsjahr des Tassilo kömmt , gemäfs unsers •  ̂
K alküls, mit dem Jahre 770 überein; folglich gehört diese Urkunde 

zu eben diesem Jahre 770, in welchem der 28. April ein Samstag war,

$• IR»

Num* XX* ' 

A c t u m — — sub die consule quod est XV* KaU Jamiarias regnante 
inlustrissimo Duce Tassilone anno XXII regni ejus.

Diese Urkunde stimmt mit dem 18. December des Jahres 769 

überein, weil, gemäfs unsers Kalküls, das 22te Regierungsjahr des 
Tassilo den 12. Hornung eben dieses Jahres seinen Anfang genommen 

hat. A u f  dieses Jahr, 769, setze ich auch die Urkunden Num. X X I .  

vom 20. Jänner und Num. X X I I  *) , in so weit nämlich das Jahr
769 , nach der politischen Rechnung, das ist, vom 1. M ärz an

*
gerechnet, sich in das Jahr 770 hinein erstreckte*

__________________________  ’ $• *9-
• ^

*) Diese nämliche U rlunde befindet sich auch in  Mon. boic. Vol. 9. pag. 9.
4

I



Nura. X X IV .fr

Actum est hoc in VT, Kal. Mart, anno regni gloriosi Tassilonis 
• Ducis XXfI.

%

s* .
Gemafs dsr hier angezeigten chronologischen Kennzeichen gehört 

diese Urkunde zum Jahre 769.* Ui welchem der 24. Hornung eia 

Frey tag war. Die Urkunde

5. 20.
*

• m

Nu m. X X V .

a b e r ,  worinn nebst dem 22ten Regierungsjahr des Tassilo auch die 
Indictio VIII vorköm m t, mufs ich auf das Jahr 770 ansetzen, weil

I # •

in diesem Jahre, folglich auch den 21. April (als dem Monatstag die
ser Urkunde) die Indictio ( wenigstens die römische) V III  w a r ,  aus 
welcher ich weiters vermuthe, dafs nämlich in dieser Urkunde in der 
Reg ierungs - Epoche des Tassilo um eine Einheit zu wenig angesetzt 

-worden s e y , und man anstatt X X I I  X X I I I  lesen s o l l , indem isn 
Jahre 770 den 12. Hornung .schon das ^¿ste *) Regierungsjahr des 

erwähnten Herzogs angefapgen hat **).

'________  f. 2 u

•) DicCs 2Jte Rcgieritngsjahr des Tassilo kommt in  einer anderen Urkunde bey 

Meichclb. Tom . I. pag. 69 v o r ,  welche Urkunde folglich auf den 26. Septemb.* 

welcher im  Jahre 770 eine M ittw o ch  w a r ,  cinfällt.

**) W en n  die mondseeische Urkunde ( chron..lunael. p. 8 .)  auf das Jahr 771 (  w i*  

der Verfasser dieser Chronik zum .Tlxeil verm u th et) soll angesetzt w erden , so 

mufs anstatt der-öich daselbst befindlichen lu m  V., luna V IH  gesetzt, und ent-*
3

w eder vom  Monate Jänner, oder der ersien Hälfte des Februars verstanden 

w e rd e n , w eil sodann schon das 2|te Regierun^sjahr des Tassilo , welches in  

einer ändern Urkunde daselbst, p. 16, vorköm m t, gezählt wurde.



------ Actnm in Villa  Isna sub die consule Nonis Octoberis, 
anno X X V  regnante Domno et inlustrissimo Duci Tassilone, 
Indictione X,

• ^
'  • r . •

Die hier vorkommenden chronologischen Kennzeichen stimmen 

alle genau miteinander überein,' und zeigen den 7. Oktober (welcher 

eine Mittwoch war) des Jahres 772 an* .
0

A n m e r k u n g .  Diese Urkunde ist, meines Erachtens, eine der ersten 
und Haupturkunden; denn sie beweiset nicht nur allein die Rich
tigkeit unsers Kalküls ( vom Jahre 748), sondern sie scheinet mir 
auch hinreichend zu seyn, den bekannten Streit wegen der An
gabe der wahren Regicrungs - Epoche des Tassilo , welche sich 
verschieden in der Aufschrift der Synodi Dingolvinganae befindet; 
indem Einige das 22te Jahr der Regierung des erwähnten Her
zoges , Andere hingegen das 24te, wieder Andere das 25te 
setzen und lesen wollen, mit einem Male entscheiden zu können; 
denn aus dieser Urkunde erhellet, dafs mit der Indictio X  das 
25te Jahf des Tassilo übereinkommt, und folglich, dafs man 
in eben jenem Jah re , in welchem die Indictio X  gez’alilet wurde, 
auch das 25te Regierungs jahr des Tassilo geschrieben hat.

.  m

Nun aber, die Indictio X  fallt auf das Jahr 772 ; im Jahre 
772 ward die Synode zu Dingolfing gehalten (wie die Aufschrift 
dieser Synode selbst bey Resch (annal. sab. saec. 8. pag. 687.) 
beweiset ; folglich regierte Tassilo eben im 25ten J a h re , als
diese Synode von ihm zusammenberufen ward.
.

Die zwey mondseeischen Urkunden (chron. lunaelac. p. 18.) 
welche ebenfalls das 25te Regierungsjahr des Tassilo mit sich

A  a füh-

Num. XX VL

/



führen, müssen demnach auch auf das Jahr 772 eingfereihet werden, 
doch mit dem Unterschiede , dafs die in der ersteren vorkommende 
Indictio III verbessert, und statt selber Indictio X  gesetzt werde. 
Ebendiese Indictions-Verbesserung hat auch bey der Urkunde Mon. 
boic. Vol. 9. pag. i a  Statt, und muís Indictio X  gelesen werden.

Zum  nämlichen Jahre 772 gehören auch die übrigen Urkun
den bey Meichelbeck , als Num. X X V I I  vom 13. September, 
X X V I I I  vom 18. und 28. August, X X X  vom 20. November; 
weil alle diese Urkunden das 25te Regierungsjahr des Tassilo 
enthalte ru

/

$. 22.
\• •

Num. XXIX. 

Haec sunt t e s t e s  quia synodalis accesserat dies qnod erat 
V  feria ante Pascha, in qua chrisma conticitur —  —  quod 
erat in anno X X V  Domini —  —  Tassiionis Ducis —• —  
a c t u m  quod erat III. Kal. April*

*

Diese Urkunde soll gemafs des ausgedrückten 25ten Jahres des 
Tassilo auf das Jahr 772 angesetzt werden; allein der Zusatz: “ quia 
synodalis e t c . b e w e i s e t ,  dafs ein Fehler in der Angabe des 25ten 
Rsgierungsjahres sich befinde; denn* der Ausdruck: “ quia synodalis
accesserat dies” zeiget an , dafs diese Urkunde nicht am Donnerstage

. % __
(feria V )  selbsten, sondern einen Tag vorher, das ist, am Mittwoch 
vor Ostern aufgefertiget worden sey. Die Mittwoch vor Ostern fiel 

aber im Jahre 772 nicht auf die III. Kal. April, oder 30. März 

(welcher Monatstag hier angegeben w ird), sondern auf die VIII. Kal. 
A p r i l , oder 25. Marz*

Es



Es ist nicht wahrscheinlich, dafs in der Angebung des achten M o 

natstages gefehlet worden sey; folglich ist der Fehler auf der Seite 
des angegebenen Regierungsjahres y. und mufs deshalb ein anderes Re
gierungsjahr gesetzt werden, und zwar ein solches, in welchem die 
Mittwoch vor Ostern auf erwähnte III. Kal. April ( 30. M ärz) gefal
len ist. Dieses Jahr ist aber das Jahr 774 (weil in diesem Jahre 
Ostern auf den 3. April fiel). M it dem Jahre 774 stimmt das 27te 

Regierungsjahr des Tassilo überein ; folglich muís in dieser Urkunde 

anstatt X X V ,  X X V I I  gesetzt werden.

Dieses Raisonnement dehne ich auch auf die Urkunden Num. 
X X X I ,  X X X V ,  X X X V I  aus, und vermutlie, in diesen Urkundeu 
werde zwar die Indictio ; nicht aber das Regierungsjahr des Tassilo 
richtig angegeben. Dais man folglich in der Urkunde Num. X X X I ,  

welche die Indictio X I V , und 8. S ep t., an welchem Tage die Indictio 
X I V  schon gezählt wurde, enthält, das Jahr des Tassilo X X I X  und 
das Jahr aerae Vulg. 776 in der Urkunde Num. X X X V , welche 
den 5. J u l y , und die Indictio X III  angiebt, eben dieses Jahr 776 
{ weil die freysingische Indictio X I V  erst im Monate September des 
Jahres 776 angefangen hat) nebst eben erwähntem Regierungsjahre des 
Tassilo  X X I X  lesen; die Urkunde aber, welche Meichelbeck Tom. 
I .  p. 75 und 76 anziehet, und nebst der Indictio V  den 18. August 
ausdrückt, vom Jahre 7S3 > auf welches das 36te Regierungsjahr des 
Tassilo  einfällt, so wie die Urkunde Num, X X X V I ,  welche den 
3. M ä r z ,  und die Indictio X I  angiebt, vom Jahre 774 verstehen; 

im übrigen aber die Urkunden Num. X X X I I I  und X X X I V ,  weil 
diese aufser dem 2 5ten Regierungsjahre des Tassilo kein anderes,

4 ^
wenigstens widersprechendes, Kennzeichen haben, beym Jahre 772, 

in welchem der 20. December ein Sonntag, und der 20. November 

ein Frey tag war , lassen müsse.
&

Aa 2 Num.



Num. XXXVIII, X X XVIII, XXXIX, X L ,  X LII, X LIII, 

X LIV.
%

Alle diese Urkunden enthalten das 2ßte Regiemngsjahr des T as
silo; folglich kommen sie mit dem Jahre 773 überein. Die Urkunde 
hingegen , Num. X L I ,  welche die Indictio X III  mit sich führt, mufs
auf das Jahr 776, wie die, kurz vorher erwähnte, Urkunde Num.

\ ___ ___  _ _  , •

X X X V ,  nebst der Regierungs-Epoche des Tassilo, X X I X  gesetzt 
werden.

5. 24.

Num. X LV . 

 A c t u m  anno XXVII regnante D o m n o  Tassi- 
lone, sub die consule, quod erat V  Kalendas septembres.

Diese Ürkunde schlägt auf das Jahr 7 7 4 , in welchem der

28. August ein Sonntag w a r,  ein.
%

5- 25.
m

Num, X LVI.
I

—  —  Actum in castro frisingas in anno X X VI regnante domino 
 duce Tassilone, sub die consule, quod erat ldus 
septembres.

• 1

Vermög des hier angegebenen Regiertingsjahres des Tassilo
gehört diese Urkunde zum Jahre 7 7 3 , in welchem der 13. September

t

ein Montag war. Aus eben dieser Ursache messen auch die zwey

5 *  2 3 *



in chron. lunaelac. *) vorkommenden auf eben dieses Jahr (773)  an- 
gesetzt werden.

%

9

§• 26.

Num. X L V 1L

In nomine Dei — ------- regnante Domni Tassiloni in anno
X X X V I I I .

Diese Urkunde enthalt das 38. Regierungsjahr des Tassilo. Da 
aber Bischof A ribo, unter welchem es gefertigt wurde, im Jahre 785» 
mit welchem das s8te Jahr des Tassilo übereinkömmt, nicht mehr 
am Leben war ( denn Aribo starb im Jahre 784 den 4. M ay **), so 
ist es oifenbar, dafs in der Angabe des Regierungsjahres des Tassilo 
ein Fehler stecke. Vielleicht ist nur ein X  zu viel geschrieben wor

den, und solle anstatt X X X V I I I .  X X V I I I  ***) heifsen, welche Regie- 
rungs- Epoche in den Urkunden Num. X L V I H  und X L I X  auch wirk- 
licli ausgedrdekt wird.

9
1

Diese chronologische Verbesserung- vorausgesetzt, gehören alle 
drey Urkunden, Num. 4 7 ,  43 und 49 zum Jahre 7 7 5 ,  und zwar 
die Urkunde Num. 48 ( denn die übrigen z.wey haben keinen M o 
natstag) zum 8. N ovem ber, welcher in erwähntem Jahre eine Mitt

w och  w'ar.

_________ S. 27-
*) Chron. lunacl. pag. j8. ig„

**) Meichelb. Tom , I. pag. 82.

***) E in  ähnlicher Fehler befindet sich auch in der mondseeisclifln Urkunde (chron. 

lunaelac. pag. 21.); denn W is ir ic h , Bischof zu Passau, starb im Jahre 7 7 5 ,  

mit welchem das in dieser Urkunde ausgedriiokte 3ote Regierungsjahr des Tas

silo nicht übereinstimmt. Wahrscheinlich soll demnach austau X X X , X X IIX , 
das ist 28, gelesen werden.



§• 27.
* Num* L* 

Regnante domino noftro Jesu Christo in anno XXVUII regni domni 
Tassilonis Ducis Bajoariorum —  —• —  sub die consule quod 
erat pridie Idus Ags*

Das 2gte Regierungsjahr des Tassilo , welches sowohl in dieser 
als in noch mehreren anderen Urkunden *) vorkömmt, fällt auf das 
Jahr 7 7 6 ; folglich gehört diese Urkunde zu eben diesem Jahre, io  
welchem der 12, August ein Samstag war.

v

Num. LL
'S

Actum in castro —  —  W e le s  —  sub die consule, quod est V f .  
septembres, indictione prima anno XXVIIII xegni domni, et 
inlustrissimi Ducis Tassilonis.

Das 29te Regierungs jahr des Tassilo trifft mit der Indictio I 

nicht zusammen; denn jenes fällt auf das Jahr 7 7 6 ,“ diese aber auf 

das Jahr 7 7 8  ; folglich ist hier ein Felder entweder auf der Seite der 
Regierungs-Epoche des T assilo , oder der Indictio. Ich vermuthe 

das letztere, und so mufs anstatt Indictio I ,  X I V  gesetzt, und diese 
Urkunde vom 8. September, welcher im Jahre 776 ein Sonntag war, 

verstanden werden **).

________  5- =9.
*) Cod. tradit. St. Eramer, cap- TIT. Monum. boic. V ol. VIII. pag. 55 |  et 365. Vol. 

IX. pag. i 3 ct 14. —  Chrou. luuaelac. pag. 19 ,  in wclcher Urkunde aber die 

Indictio I verbessert, und anstatt selber Indictio X IV  gesetzt werden mufs. 

w e il  eben diese Indictio X IV  genau mit dem Jahre 776 uhereinsiimmt, w ie  

aus der erwähnten Urkunde, Mou. boic. Vol. VIII. pag. 56.J erhellet.

D er nämliche Indictions-Fehler stecket meiner Muthmafsirng nach, auch in den 

Urkunden Num. JLII vom  2 . September, Num. L X V H »  in welcher letzterer

t

I

%



Num. LIII.

In nomine —  —  —  regnante domno nostro Tassilone Duce 
anno X X X I I I *

«

Vennöge des hier ausgedrückten Regierungsjahres des Tassilo 
stimmt diese Urkunde mit dem Jahre 780, auf welches das 33te 
Regierungsjahr des erwähnten Herzogs fällt, überein.

§• 30.

Num. LIV, LV, LVI.

In diesen dreyen Urkunden, welche das gote Regiemngsjahr des 
Tassilo angeben, befindet sich abermal die ( irrige) Indictio I ; denn 
im Jahre 777 , auf welches das 30te Regierungsjahr des Tassilo ein
tr i f f t , war die Indictio X V  (man mag hernach die römische oder 
die freysingische vom 1* September eben dieses Jahres 777 darunter 
verstehen) n och ; diese drey Urkunden aber waren den 16. Novemb, 

(N u m . L I V ) ,  den 5. October (Num . L V )  und den 17. M ay 
(N u m . L V I )  gefertigt w orden, welche Monatstage auch die Ausflucht, 
als wären diese drey Urkunden eigentlich vom Jahre 7 7 8 , in welchem 
m a n ,  der politischen Rechnung nach, noch das Jahr 777 zählte, zu
verstehen, gänzlich vereiteln; wiewohl ich eben dieser Ausflucht bey

t

der Erklärung der Fundations - Urkunde des Klosters Kremsmünster *) 

gerne ein Gehör geben will; denn um das 30te Regierungsjahr des 

_ _  Tas-

anstatt Indictio X ,  XTV gelesen werden rrmfs. D ie  Urkunde Num . L X V I  hat 

aufser dem 2^ten Regierungsjalne des Tassilo kein anderes chronologisches Kenn* 

aeichen; kann folglich von dieser auch nichts audeis anm eikcn, als dafs aie zj* 

dem eben erwähnten Jahre 776 ^ehöre.

*) Meichclb. Tom . I. Part. II. Niun. L X IX .



Tassilo mit der daselbst sich befindlichen Indictio I zu vereinbaren, 

kann man annehmen , die Stiftung dieses Klosters sey zwar eigentlich 

im Jahre 77S , entweder im Monate Jänner, oder H o rn u n g, gesche

hen- da aber, der politischen Rechnung nach, in eben diesen M o 

naten noch das Jahr 777 geschrieben wurde : so könnte man auch 

sagen, diese Stiftung sey im Jahre 7 7 7 ,  mit welchem das 30te Regie

rungsjahr des Tassilo übereinkömmt, gemacht w o rd e n , bey dessen 

Anfang aber, der gemeinen Rechnung n ach , schon das 778te Jahr 

nebst der (römischen) Indictio I gezählet wurde.

§• 31*

Nu m. LVII. 

Actum  in c a s tr o  —  in anno XXXI regnante domno Tassi- 
lone Duce sub die consule quod erat Idibus Juniis In- 
diedone XII.

D ie hier vorkommende Indictio X I I  ist sicher falsch, weil im 

Jahre 773 » mit welchem das 3 ite  Regierungsjahr des Tassilo über

einköm m t, den 13. Ju n y die (römische) Indictio I ,  oder die (frey- 

singische ) Indictio X V  noch gezählt wurde. Es mufs demnach anstatt 

Indictio X I I ,  Indictio I (w en n  man die römische ) oder Indictio X V  

(w enn man die freysingische will gelten lassen, welche erst, wie wir 

gleich hören werden, den 1. September im Jahre 773 angefangen hat) 

gesetzt w erden ; wo sodann diese Urkunde auf den 13. J u n y ,  welcher 

ein Samstag w a r , des Jahres 773 einfällt.

§• 32# 99 0 0 •

Num. L V III ,  LIX, LX,

Unter diesen dreyen U rkunden, welche alle das 3i te  Regierungs

jahr des Tassilo angeben, ist die Urkunde Num. L I X ,  die merkwür

digste»



digste , indem nicht nur allein die darinn aufcgedrUckten chronologi
schen Kennzeichen genau miteinander ivbereinstimtnen, isondern daraus

* w-i

auch klar bewiesen werden kann, dafs die freysingische Indictio wirk
lich um neun Monate spater, als die römische, angefangen, oder was 
einerley is t , dafs man zu Freysingen eine ganz besondere Indictioas- 
Rechnung gehabt habe. Die W o rte :  “ 14. Kal. octot>. Indictio I in 

anno Cicln inchoante *),. bezeugen dieses ganz unläugbar.

Nach den hier angegebenen chronologischen Kennzeichen gehört
9

diese Urkunde, Num. L I X , zum Jahre 778* in welchem der 18. 
September ein Frey t a g , und der 26. September (N um . L X )  ein 
Samstag war. In der Urkunde aber ( Num. L V III )  vom 7. August , 

welcher in bemeldtem Jahre 778 auch ein Freytag war., mufs anstatt 
Indictio I ,  Indictio X V  (die freysingische) gesetzt werden , weil , wie 
wir eben vernommen haben, die freysingische Indictio I  erst den 
1. September im Jahre 778 angefangen hat.; aufser man woJUe gelten 
lassen , der Konzipist habe aus Uebersehen anstatt der freysingischen, 
die römische Indictio, welche I w ar, hingeschrieben. Das nämliche 
läfst sich aucli sagen und urtlieilen bev der Urkunde, welche wir bey 
Meichelb. Tom. I. pag. 7 8 ,  und worinn wir nebst dem ßiten Regie
rungsjahr des Tassilo und den 12. Kal. Martias (18 . Februar) auch 
die Indictio I Jesen. Die Urkunde äber, welche Meichelbeck p. 79

• • * • 4
*  ß * •  ♦ *

uns
„  ' ■ » ------ 9

*) W egen der Starke dieses meines Beweises •zweifle ich um -so w en iger, w eil selbst 

der grufsc Kritiker I lan siu  (germ . sacr. Toni. II* Fol. 9 4 )  schon läugst 

behauptet hat. Alle diejenigen K ritiker, weiche den Anfang der Regierung des 

Tassilo auf ein anderes, als das 74Üie Jahr aHgebon, w eiden demnach durch 

diese einzige Urkunde ihres Irrthums *uLerzetigend itberwieseu;; denn gemäfs dem 

Ka.kul vom Monate September des Jahres 747 tiifTt ĉ as 3 ite  n.egieiinii'sjahr des 

Tassilo auf die freysingische Indictio X V ;  gemafs des Kalküls aber vom Jahre 

749 auf die freysingische Indictio II ein, w ie  aus bey liegender chronologischen 

Tabelle erhellet.



«ns liefert, und. welche dieser Gelehrte auf das Jahr 779 angesetzet,
• m

setze ich auf das Jahr 7S0; w e i l ,  gemafs unsers Kalküls, das erste 
Regieriingsjahr des Tassilo den 12. Hornung (des Jahres 7 4 8 )  und 
folglich das 32te Jahr eben dieses Herzogs erst den 12« Hornung im

S

Jahre 779 angefangen, und wieder bis auf den 12- eben, dieses M o 
nats im Jahre 790 fortgedauert hat;  diese Urkunde aber den 21,  

Jänner des iten Regierungsjahres des Tassilo gefertiget wurde.

Dafs sich die in dieser Urkunde befindliche Indictio X I I  zu dem 
32ten Regierungsjahre des Tassilo nicht schicke , sieht Jedermann von 
selbst ein’; denn die Indictia X I I  war in der ganzen Regierungs- 
Epoche des Herzogs Tassilo nur zweymal nämlich in. den Jahren 
759 und 774 ,. auf deren keines das 32te Jahr des Tassilo eintriifr. 
Vielleicht soll es Indictio II heifsen ; denn die freysingisclie Indictio
II fieng im Jahre 779 den 1. September an y und dauerte wieder bis 
den 1* September des Jahres 780 fort*.
• m

• # # I

Abermat ein paar W o r te  gelegenheitlich den Freunden der 
altfränkischen Monarchie gewidmet*

W en n  die bayerischen Regenten, agilolfingischen Stammes , nichts wei
ter waren als fränkische, Statthalter und Beamte; warum haben 
es dann die fränkischen Beherrscher des Baierlandes geschehen 
lassen, dafs in den Urkunden, welche zur Zeit der (angeblichen) 
Beamtens-Stelle eines U tilo , eines Tassilo in Baiern gefertiget 
worden sind, nicht nur allein in die Jahre aerae Vulgaris und 
der herzoglichen Verwaltung ( Regierung- will ich hier nicht sagen) 
nebst dem , gewifs etwas Mehreres als blofse Verwaltung bedeu
tendem, Ausdrucke: “ Regni —  Regnante **, sondern auch die

I
Jahre einer ganz besonderen und außerordentlichen Indictions- 
Rechnung ausgedrlickt worden sind ?



Num, L X I , L X l i ,  LXIII, L X I V ,  LX V .

D a diese Urkunden keinen chronologischen Widerspruch in sich 
enthalten , so können sie ganz, schicklich , vermöge des 32ten Regie
rungsjahres des Tassilo auf das Jahr 779, und zwar Num. 6i und 

63 auf den 16. Juny , welcher im bemeldten Jahre eine Mittwoch, 
Num. 62 auf den 20. Hornung, welcher ein Samstag , Num. 64 auf 

den 11. August, welcher .ebenfalls eine Mittwoch' w a r,  angesettf 

werden. ,
• •

. •

In cod. tradit. St. Emmeram, cap. I V  'kömmt eine Urkunde vor,
*

welche nebst dem ßiten Regierungsjahre des Tassilo die Indictio II
f r  „

mit sich führet. Da die Indictio JI mit dem Jahre 779 übereinstimmt, 
so bin ich der Meyrn u n g , diese Urkunde falle auf einen der Monate 

Jänner oder Hornung eben dieses Jahres 779 ; weil, gemäfs unserm 
K alk ü l,  das j2te Regierungsjahr des Tassilo erst den 12. Hornung 

bemeldtem Jahres 779 angefangen hat.

Eine Urkunde des Klosters Scheftlarn *), worin das 32te Re- 0 0 % 
gierungsjahr des Tassilo, nebst der Indictio II angemerkt w ir d , bestät- 
tiget diese meine Muthmafsung.

• * J  j

*

5- 34-

Num. L X V I ,  L X V II ,  LXIX.
• •

V o n  diesen Urkunden habe ich vibtn **) schon M eldung 

gemacht.

B b  2 § . 35.
"  1 " “  — ■" "  . .

Mon. boic* Vol. Vin. pag. 366.

*•) Num . L I  und bcy den Nummern L r V #* L V  und LVI*

|  i



.5* 35’

Nu m. L X V M .I 9

Aetum —  —  sub die consule XLIL KaL Augusti iudictiöne II. 
regnante Domno uostro Karolo magno Imperatore anno VIITL

Diese Urkunde gehöret ganz und gar nicht zu dem Zeiträume 

des Bischofes A rib o , sondern fallt in die Zeiten des Bischofes A tto , 
welcher vom Jahre* 784 bis 810 der Kirche zu Freysing-vorgestanden, 
und zwar vermuthlich *) auf das Jahr 809 den 20. July , welcher in 
diesem Jahre ein Freytag war , ein*

m

• $• 3 ^

Num. LXX. ,
# ♦

R eg n a n te------- in anno religiosissimi Ducis Tassiloni, XXXIII 
sub Die consule, quod erac in idibus septembris.

• . . •

Das 3ßte Regierungsjahr des Tassilo fällt auf das Jahr 780; 
folglich gehört diese Urkunde zum *3. September bemeldten Jahres,
in welchem dieser Monatstag eine Mittwoch war. Z u  eben diesem

f

Jahre, 780, rechne ich auch die passauische Urkunde **), und ver-

muthe,

*) Vermöge der chronologischen Kennzeichen; Iudictiöne II regnante domno —  —  

Karolo magno Imperatore anno VIIII* x
!•< « V ' #

•*) Zirngiebl Neue akad. Abhandlung. I. B J. pag. 2 4 4 - Num. V- —  Unter den mond» 

seeischen Urkunden, thron, lunael. pag. 2 1 ,  befindet sich eine mit folgender 

Unterschrift: 1

r MTradidi ena —  die dominico XII. Kal. Febr."
< . • v. 1 * . . .  >

D ie  XII. Kal. Febr. reigen den 2 i .  Jänner an. N un aber war der 2 i .  Jlinner 

sow ohl im  Jahre 7 8 1 ,  als 787 ein Sonntag.
- -• / # • «

»

W en n  es seine Richtigkeit h at, dafs der Abt zu Mondsec, O pportun, im  

Jahre 781 den 1. Jänner gestorben ist (ch rön . Jiinaelac. pag. 2 1 . ) ,  so trifft 

diese Urkunde auf den 2 1, Jämxei; des Jahres 7C7 ein.



jnuthe r es müsse anstatt X X X V I I I I  X X X I I I  heHsen; wenigstens zei
get die daselbst ausgedrückte Indictio III das Jahr 780 an, mit wel

chem nicht das 39te , sondern das 3 ßte Jahr des Tassilo übereinkömmt,
%

ff« 37- *

Num. LXXI.

De traditione oratorii------- sub anno X X X V  regni Domni Tas* 
siionis sub die consule, quod erat Idibus Decembris*

0

Das 35te Regierungsjahr des Tassilo stimmt, gemäfs unserm 
K a lk ü l,  mit dem Jahre 782 überein; folglich ist die Epoche dieser 

Urkunde der 13. Decembcr des Jahres 7S2 , in welchem erwähnter 
Monatstag ein Freytag waiv

M it dem Jahre 782 kömmt die Indictio V  überein; folglich 
mufs auch in der passauischen Urkunde *), worinn diese Indictio V  
ausgedrückt wird , anstatt dem Regierungsjahre des Tassilo X X X V I I I ,  
X X X V  gesetzet, so wie in einer ändern Urkunde bey Meichelbeck **) 
welche ebenfalls das 35te Jahr des Tassilo enthält, anstatt Indictio

%

\ I 1I ,  Indictio V  gelesen werden*.
4 . /

j i tu n e r k u n - j* .  Die Schankung, welche in erwähnter Meichelbecki- 
schcn Urkunde gedacht wird , ward nicht nur allein vom Herzoge 
Tassilo, sondern auch von dessen Sohne, T h eod o, bestätiget, 
woraus ich mit eben diesem Gelehrten den Schlufs mache , Theodo 
sey von seinem Vater Tassiio als Mitregent in* Baiern angenom
men worden. Der kremsmünsterische Stiftungsbrief bey Meichel
beck Tom . I* Part. II.- Num. L X l X  (siche oben bey den Num
mern U V  , L V  , L V I . ) bestätiget die Wahrheit dieses Sclusses

zum

*) Neue akacL Abba ndl. L  Bd. p»g. 242. Num. JT.
00) Tom. J. pag. tfj.



xum Ueberflusse, auf welchem Stiftungsbriefe wir auch das Jahr, 
in welchem diese Annahme geschehen sey,.  errathen können. 
Und wenn es wahr is t , was die baierischen Geschichtschreiber, 
Aventin , Brunner und Adlzreiter vorgeben , dafs nämlich Theodo 

lim Jahre 772 gebohren, und vom Pabste Adrian I. zu Rom 
getauft worden s e y : so können wir auch mit allem Grunde ver- 
muthen , Tassilo habe sich gegen seinem Sohn Theodo eben so 
verhalten, wie Herzog Utilo gegen «den Tassilo.

• •

Herzog Utilo nahm seinen Sohn T assilo , da dieser etwa 
6 Jahre alt war, zum Mitregenten-an; Tassilo.that das nämliche 
mit seinem Sohne Theodo , welcher im Jahre 777-, in welchem 
Theodo von seinem Vater Tassilo als Mitregent angenommen 
wurde, eben auch nicht älter als 6 Jahre war.

' Dafs die Schankungen und Vermächtnisse an die Kirchen 
von den baierischen Herzogen bestättiget worden sind, erhellet 
nicht nur allein aus unserer eben erwähnten, sondern auch aus 
noch mehreren anderen freysingischen Urkunden. W ozu  aber die 
Einwilligung oder Bestätigung der baierischen Herzoge , wenn 
diese mit den übrigen fränkischen Statthaltern und Beamten ini 
gleiche« Range gestanden sind ? Das Gesetz gestattete ja ohne
hin jedem Freyen sein Eigenthum ohne Vorwissen und Gutheifsen 
des Herzogs an Kirchen zu verschenken. (L L .  Bajuvar. Tit. I. c. 1.)4» • g _
Die Gegner werden mir sogleich zur Antwort geben: die Güter, 
welche mit Einwilligung der baierischen Herzoge an die Kirchen 
verschenket worden sin d , waren Lehen - G üter, welche ohne 
Vorwissen der baierischen Herzoge, als Lehen-Herren und Eigen- 
thümer, nicht veräufsert werden konnten. Aber war das, von 
den Longobarden erfundene, Lehen-R echt zu Zeiten eines Utilo, 
eines Tassilo in Baiern eben schon so üblich, wie nachmals unter 
den Karolingern? und wenn auch dieses war, waren alle Güter, 
die an die Kirchen vermacht worden sind, L eh en -G ü ter  der 
baierischen Herzoge? Gewifs nicht!

Viele



X -

Viele an die Kirclien geschenkte Güter waren unstreitig Lehen
güter, zu deren Veräufserung die Einwilligung der baierischen 
Herzoge (wenn diese auch nur blofse fränkische Beamte waren) 
nothwendig w a r ; aber v ie le , ja sehr viele Güter waren auch lud- 
eigene , A llodial-G üter, zu deren Veräufserung gewifs kein Le- / • 
liens - Consens nothwendig w ar;  und doch geschah die. Schan-

. ' I
kung derselben an die Kirchen, und z w a r ,  wie in der Urkunde 
Num. L X V I I  zu lesen ist: “  ut stabiliter et firmiter permaneant” 
mit Einwilligung der baierischen Herzoge-

Dafs die baierischen Herzoge, wie der Verfasser der Abhand
lung von dem Staate des hohen. Erzstiftes Salzburg Seite 26 sich 
ausdrückt, in doppelten Stande betrachtet werden müssen, hat 
allerdings seine Richtigkeit; denn jeder Landesregent stellt eine 
doppelte Person vor- Dafs aber die baierischen Herzoge, agilol- 
fingischen Stammes, nebst ihrer Privat - Eigenschaft auch als Statt
halter der fränkischen Könige zu betrachten seyen, ist eine Phan
tasie, deren nur ein uni die Wahrheit sich wenig bekümmernder 
Scluiftsteller fähig ist-

0

Die Herzoge Utilo und dessen Sohn. Tassilo* schenkten dem 
Hochstifte Passau die M ark t-  und Ziollgerechtigkeit (Hund. Me- 
trop. Salisb.. Tom.. I. pag.. 233.).. Herzog Tassilo bestellte den 
ersten Abt des von ihm eigenmächtig gestifteten Klosters Krems
münster ( Meichelb. Insrum. Num.. L X I X . ) und doch sollen die 
Herzoge Utilo und Tassilo blofse Beamte der fränkischen Könige 
gewesen seyn ?

%

S* 38*
•

Num* X C IL

In dieser Urkunde stehen wunderliche chronologische Kennzei- 
chen nebeneinander. •

a) Die



a) Die Verordnung des allgemeinen 2ten Nizanischen Kirchen- 
raths *) ; b) die Regierungs-Epoche des Königs Pipin, und des Her
zogs Tassilo **) ; c) dann der iote T a g  -des 7ten Monats, das ist, 
des Septembers ***).

A

D er 2te Nizänische Kirchenrath fieng den 24. September im 

Jahre 787 an, und endigte sich den 13. Oktober eben dieses Jahres ****}. 

D er König Pipin starb, wie bekannt, im Jahre 7 6 8 » und Tassilo 
ward im Jahre 788 seines Reiches entsetzt. Hier ist also ein W ider- 
spruch, der so leicht nicht -wird gehoben werden können. Meichel- 
beck merket bey dieser Urkunde zwar an . -dafs *ler 2te Nizänische 
Kirchenratli mit den Zeiten des Pipins nicht übereinstimme; anstatt

• •

aber die wahre Epoche dieser Urkunde zu bestimmen, scheint er selbst 
¿inen chronologischen Fehler begangen zu haben, da er diese Urkunde 
in die Zahl derjenigen Urkunden gesetzt h a t , welche zu dem Zeit
räume des Biscliofes Aribo gehören. Bischof Aribo starb,, selbst nach 
dem Eingeständnisse dieses Gelehrten *****) , jm Jahre 784 ; der 2te 

Nizänische Kirchenrath ward aber erst im Jahre 787 gehalten : wie 
schicket sich nun diese Urkunde auf die Zeiten des schon vor 3 Jah- 

*en v&rstorbenen Biscliofes Aribo!

4

Wrenn wirklich unter dem Ausdrucke: “ seu Patribus C C C X V I I I ”  

der 2te Nizänische Kirchenrath verstanden werden niufs, so scheint 

diese Urkunde auf den 10. September des Jahres 788 einzutreffen,
weil

I
% + A

Vermtithlicli w ird hier der i2 ie  Kanon dieses Kirchenraths verstanden, welcher 

alle Veräufsemngcn der Kirchengiiter verbjethet.

**) Tempore excellentissimi v ir i  Pippiui R cgis , et Tassiloni Duci*.

***) Mense V I I ,  X  die mensi VH.

***♦) Natal - Alexand. Ilistor. Eccl. T om . VI» pag. ^3 u. ¿5. .

**♦♦♦) Tom. I, pag. 82. . , .



weil erwähnter Kirchenrath, wie schon gemeldet worden, den 24. 
September im Jahre 787 angefangen > und den 13. Oktober desselben 

Jahres noch geendiget worden is t ; allein die übrigen gegebenen chro
nologischen Kennzeichen wollen sich mit dieser Hypothese nicht ver
einigen ; denn wer ist der Pipin , dessen hier gedacht wird ? P ip in , 

der Vater Karl des Grofsen, starb lange vor bemeldtem Kirchenrathe, 
nämlich im Jahre 768. Soll dieser Pipin der Sohn Karl des Grofsen

• _
gewesen seyn^ Dieser erhielt aber Baiern erst im Jahre 806 *), in 
welchem Jahre Tassilo nicht mehr Herr in Baiern war. Oder soll 
anstatt Pipin Karl der Grofse gesetzt werden? Aber auch in dieser 
Hypothese bleibt noch ein W iderspruch, weil Herzog Tassilo, nach 
dem Zeugnisse der Annalisten **) früher seines Reiches entsetzt, als diese 
Urkunde gefertigt worden ist. Oder endlich soll unter dem Ausdrucke: 
wseu Patribus C C C X V I H ” der erste Nizäoische Kirchenratli vom 
Jahre 325 verstanden werden? Dann gehört diese Urkunde zu dem 

Z eiträum e, wo König Pipin mit dem Herzoge Tassilo noch in gutem 

Verständnisse w ar, das ist, zum Zeiträume 755 —  763» und zu den 
Zeiten des Bischofs Joseph, welcher im Jahre 764 gestorben ist ***)•

• •

§• 39-

Num. XCVII. 

—  Cum permissione inlustrissimi Domini Duci nostro Tassiloni 
in anno ducatui ejus XXXVII Indictione VII.

% 9

W e n n  die hier ausgedrückte Indictio V I I  die römische i s t , so 

gehört diese Urkunde unstreitig zum Jahre 784 > in welchem die 

— —---------  Indictio
*) v, L o r i  clironolog. Anszug. p. 137.

**) Pfcffinger Vitriar. illustrat. Tom . IT. p* 4°**

***) Dieses ist mein geringes Urtheil über diese Urkunde und derselben Epoche, Di« 

Kritiker können es hernach entweder gutheifsen oder verw erfen ; deren Urtheil 

ich auch hierüber in  aller Freundschaft erwarte.

C c



Indictio V I I  war. Ist diese Indictio aber die freysingische, so mufs 
diese Urkunde auf eines der Monate vom September des Jahres 784 
a n ,  bis zum Hornung des Jahres 785 aerae Vulg. gesetzt werden; 
weil die freysingische Indict:o VII ( wie wir schon angemerkt haben ) 
erst im September des Jahres 784 angefangen , und wieder bis den 

1. September des Jahres 785 fortgedauert hat *).

5- 40-
N » m .  X C V I I I .  

 A c t u m  anno gloriosissimi Ducis Tassiloni XLII. die 
consule* quod facit X. Kalend Martias.

Dafs in dieser Urkunde irrig das 42te Regierungsjahr des Tassilo 
angegeben w erd e, hat Zirngibl **) schon angemerkt. Es soll näm
lich anstatt X L I I , X L I  heifsen, und so fällt diese Urkunde auf das 
Jahr 788 y in welchem der 20. Hornung eine Mittwoch war. Eben 
so irrig wird in zweyen passauischen Urkunden ***), Num. III u. V I ,4
das 45te Regierungsjahr des Tassilo nebst der Indictio X I  angegeben ; 
denn die Indictio X I  kömmt mit dem Jahre 788 genau überein , auf 

welches Jahr aber (7 8 8 )  nicht das 4 5 te , sondern das 4ite  Jahr 

des Tassilo eintriiFt.
V

5. 4T* • • * .
Die Urkunde Num. X C V I I I  ist unter den freysin gischen Ur

kunden die letzte, worinn des Herzogs Tassilo gedacht wird. Ich 

________  sollte
, Diese nämliche Urkunde befindet sicli auch in den annal. sabion. des gelehrten

Resch saec. VIII. pag. 71 6;  anstatt dem 37ten Regierungsjahre des Tassilo aber 

btehct das 36te daselbst ausgednickt. —  Die Urkunde des Klosters Scheftlarn, 

M üu . boic. Vol. VIII. p* 367, w elche nebst dem 3oten Jahre des Tassilo auch 

die Indictio VIII enthält, ui/Tt gemäfs un&crm Kalkül auf das Jahr 7^5 ein.
I * *

**) Neue akacL AbhandJ. I« Bd. p . 'f i53.

***) L .  C. pag* 2/p u. 2 0̂ .

>  X

\
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sollte deswegen mit dieser auch meine chronologische Arbeit beschlie
ßen; da aber noch einige übrig sind, von welchen ich bisher noch 

keine Meldung gemacht h ab e , so will ich , um meiner chronologi- 
sdhen Erklärung die bestmöglichste Vollkommenheit zu verschaffen, 

auch über diese eine und die andere chronologische Anmerkung machen.
« *’ *

• * '

5 - 4 2 .
• I

In den Urkunden bey Meichelbeck (T o m . I. pag. 49 u. 51 ) 

lesen wir das 3te und ¿te Regierungsjahr des Tassilo.
,  •

D a dieser H e rz o g , unserer Rechnung gemafs , beylaufig den 
12. Hornung zu regieren angefängen hat: so trifft das 3te Regierungs

jahr dieses Herzogs auf das Jahr 750, das 5te auf das Jahr 752, und 
folglich die erste Urkunde auf den 3. September, welcher im Jahre 
750 ein Donnerstag, und die zwote auf den S. A ugust, welcher im 
Jahre 752 ein Erchtag w a r , ein. v

In chron. lunaelac. pag. 12 kömmt eine kurze Urkunde mit fol
gender Unterschrift vor ; “  Factum est in 5^IV. Kal. Jul. luna X X I . ” 

Ich rechne dieseUrkunde zu dem Jahre 751 , weil in diesem Jahre die 
luna X X I  eben auf den 18. Juny (oder 14. Kal. Ju l.)  gefallen ist.

* • * •

5 - 43- '
V •

W a s  die Regierungs - Epoche des Herzogs Utilo betrifft, so 
habe ich oben $. 10 schon behauptet, dafs dessen i2tes Regierungs

jahr auf das Jahr 748 eintreffe. Dieser Rechnung zufolge stimmt also 
auch dessen Stes Reg:erungsjahr , welches wir in einer ändern Urkunde 

bey Meichelbeck ( Tom . I. p. 45 ) lesen , mit dem Jahre aerae Vulg. 
744 , und folglich dessen erstes Regierungsjahr , welches in einer Ur-

X _
künde bey Hansitz ( germ. sacr. Tom. I. p. 132) vorköm m t, mit

C c 2 • dem

9



dem Jahre 737 überein , man mag hernach den Monat Jänner oder 
Hornung bemeldten Jahres 737» als den Anfangsmonat der Regierung 
dieses Herzoges annehmen. Meichelbeck setzet sowohl die Urkunde, 
worinn das i2te Reg'erungsjahr des Utilo vorkömm t, als eben be
rührte, um ein Jahr später als ich, an, und zwar jene auf das Jahr

7 4 9  (T o m . I. pag. 48.)) diese hingegen auf das Jahr ,745; allein 
dafs sieh dieser Gelehrte hierinn selbst widersprochen habe, beweiset 

die von ihm selbst aufgesetzte chronologische Tabelle (T om . I. p. 42)
*

vermöge welcher das erste Jahr des Tassilo , und folglich auch das 
i2te Regierungsjahr des U tilo , mit dem Jahre 743 übereinkömmt. 
Unter den in chron. lunael. vorkommenden Urkunden rechne ich jene 

pag. 10 zum 10. July des Jahres 748; jene aber, p. n  u. 12 ,  zum

29, M ay und 10. July des Jahres 749*
I

§• 44*

D a , wie aus dem Bisherigen sattsam erhellet f das erste Regie
rungsjahr des T a ss ilo , so wie das i2te des Utilo, mit dem Jahre

748 genau übereinstimmt; so will ich von der Unterschrift der mond- 
seeischen Urkunde chron. lunael. pag. 4 ,  um neue Streitigkeiten mit 
M ederer, welchem das daselbst ausgedrückte Jahr D C C X L V I I I  gar 
nicht gefällt, zu vermeiden, nichts weiter melden , als dafs es wenig

4

zu bedeuten habe, ob die Unterschrift auto- oder apographisch ist.

Itzt mufs ich einmal meiner chronologischen Erklärung ein Ende 
machen; zugleich aber auch den geneigten Leser, dem zu Liebe ich 
nachstehende chronologische Ordnung aller in gegenwärtiger chronolo
gischen Erklärung vorkommenden Urkunden habe auf- und beysetzen 
wollen, freundschaftlich ersuchen, mich, wenn ich irgendwo die 
Wahrheit verfehlt haben sollte, eines Bessern zu belehren.



O r d o  c f i r o n o l o g i c u s  i n s t r u m e n t o m m  f r i s i n g e n s i u m ,

aliorum in hac disquisitione chronologica occurrentium.
• • m •
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r •
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2 1
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• * ^

j 753 • • • ♦ 6
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% *
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• i
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1 756
/

• ♦ ♦ ♦

•
9

9

Instrum, passav. N um * V l f ,  ,
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T A B U L A  C H R O N O L O G IC A
C

✓ » t 

E X  H I B E N S

a) A n  nos aerae vulgaris, ct polltícae.
4 f «  •

b) Annos Regiminis Ducum Bavariae , Utilonis , et Tassilonis, juxta
/

tres cálculos, de annis, 747 —  748 et 749» quibus additi 
sunt anni Regiminis Pippini Regis francorum, pariter juxta
diversos computus.

i

c) Calculum diversarum Indictionum, una cum .Litteris Domínica-

libus, et Noviluniis vernalibus, ad témpora Utilonis, et Tassi- 
lonis, Ducum Bavariae , spectantibus.
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